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Parteigenoſſen!
Wir erſuchen Euch, bei dem Monatsabonnement für

Gewinnung neuer Abonnenten Sorge zu tragen.
Namentlich aber erſuchen wir die alten Abonnenten,
welche über unpünktliche Zuſtellung zu klagen haben,
unſerem Blatte treu zu bleiben, und alle Beſchwerden
zur Abſtellung an uns gelangen zu laſſen.

Wir werden beſtrebt ſein, allen Wünſchen in Be
ziehung anf Redaktion und Expedition, ſoweit dies möglich

iſt gerecht zu werden, unter allen Umſtänden werden
wir ohne Rückſicht auf irgend welche Anfechtungen
energiſch aber ſachlich den ſozialdemokratiſchen Stand-
punkt vertreten.

Das Abonnement kann außer bei der Hauptexpedition
Geiſtſtraße 24, bei ſämtlichen Austrägern, deren Adreſſen

wir an anderer Stelle veröffentlichen, bewirkt werden.
Redaktion und Expedition des

„Volksblatt für Halle und den Saalkreis“.

Ein Stück preußiſcher Rechtsgeſchichte.
Der dem preußiſchen Landtage vorliegende Geſetz

entwurf, betreffend die „Steuerreform“, fordert die
endgültige Abſchaffung eines unerhörten Unrechts, des
ſtandesherrlichen Privilegs der Steuerfrei-
heit. Der Urheber dieſes e Finanz-
miniſter Miquel, erkennt die grundſätzliche Berechtigung
des Staates dazu unbedingt an. Er führt in der Be

„gründung des Entwurfs aus, daß gewichtige Gründe
euer- und ſozialpolitiſcher Natur für die Auf-hebung dieſer Hrivitegien ſprechen:

„Der in der Geſetzgebung mehr und mehr zur Ver-wirklichung gelangte runtſäe der Allgemeinheit und

verhältnismäßigen Gleichheit der Beſteuerung
läßt keine Ausnahmen von der ſubjektiven Steuerpflicht
u, welche lediglich in weit zurückliegenden politiſchenVorgangen ihre Begründung finden. Jn den breiten

Schichten der Bevölkerung, welche die geſchichtliche
Entwickelung des ſtandesherrlichen Privilegs der Steuer
befreiung nicht zu verſtehen und zu würdigen ver-
mögen, wird dasſelbe mehr und mehr als eine unge-
rechte Bevorzugung gegenüber den weniger bemittelten
Steuerpflichtigen angeſehen.“

Danach könnte es ſcheinen, als habe erſt das Rechts
bewußtſein der neueren Zeit jenes Privileg als un

12] Verloren!
Aus den Papieren eines Rechtsanwaltes.

Von Caſimir Kaneman.
[Nachdruck verboten.

So fühlte ich mich zu dem jungen Menſchen, der ſo
elend vor mir ſaß, merkwürdig hingezogen, und mehr
als je war ich in dieſem Augenblicke überzeugt, daß
alle die Worte, welche ich über die Bande hörte, die
Menſchen mit Menſchen knüpfen, ſelbſt mit ſünden
beladenen Menſchen, keine leeren Sentimentalitäten oder

inhaltsloſe Phraſen ſind. rErgriffen von ſeinem Vertrauen neigte ich mich zu
ihm hinüber und frug milden Tones:

„Sagen Sie mir, Gerhard, hat Jhnen denn wirk
lich gar niemand von den hohen Pflichten des Men
ſchen geſprochen; von der Notwendigkeit der Be

chung ſeines Willens, von den Wohlthaten regel
mäßiger Beſchäftigung und von der Reinheit des Ge
wiſſens und der Gedanken? Hat Jhnen niemand
ſolche Lehren gegeben ß

Er ſchaute klar und ruhig zu mir auf und ſeufzte
mit heiſerer Stimme:

„Niemand
„Wußten Sie nicht, daß das Vaterland von jedem

ſeiner c die Erfüllung heiliger Pflichten und
großer Aufgaben verlangt J„Freilich davon habe ich ſchon einmal reden hören,

gerechte Bevorzugung erkannt. Dem iſt nicht ſo.
Dieſe Erkenntnis iſt älter. Schon mindeſtens ein volles
Jahrhundert iſt in Deutſchland die Oppoſition gegen
das den Grundgedanken der ſozialen Gerechtigkeit Hohn
ſprechende Privileg der Steuerfreiheit einer Anzahl
durch Reichtum hervorragender Familien im Gange.
Und ſpeziell in Preußen iſt dieſes ſchmachvolle Unrecht
ſchon vor 80 Jahren wenigſtens im Prinzip ent-
ſchieden verurteilt und abgeſchafft worden und zwar
durch die abſolute Staatsgewalt ſelbſt, freilich
nur im Prinzip, denn thatſächlich, obwohl auch im
Widerſpruch mit dem Geſetz, hat es ſich bis heute
behauptet.

Der abſolute König von Preußen erklärt in der
Begründung dieſes Geſetzes: „Unſere Abſicht iſt hierbei
keineswegs auf eine Vermehrung der bisher aufge
kommenen Grundſteuer gerichtet; nur auf eine gleiche
und verhältnismäßige Verteilung auf alle Grundſteuer-
pflichtigen. Jedoch ſollen alle Exemptionen (Steuer-
befreiungen) wegfallen, die weder mit der natür-
lichen Gerechtigkeit, noch mit dem Geiſte der
Verwaltung in anderen Staaten länger ver-
einbar ſind. Die bis jetzt von der Grundſteuer be
freit gebliebenen Grundſtücke ſollen alſo ohne Aus-
nahme damit belegt werden, und Wir (nämlich der
König von Preußen) wollen, daß es auch in Abſicht
auf unſere eigenen Domanialbeſitzungen geſchieht. Wir
hoffen, daß diejenigen, auf welche die Maßregel An
wendung findet, ſich damit beruhigen werden, daß
künftig der Vorwurf ſie nicht weiter treffen kann, daß
ſie ſich auf Koſten ihrer Mitunterthanen
öffentlichen Laſten entziehen.“

Damit hatte der abſolute König, dem Drang des
öffentlichen Geiſtes Folge gebend, nicht nur die Grund
ſteuerfreiheit, ſondern die Steuerfreiheit des
Adels überhaupt als ein ſoziales Unrecht ge-
brandmarkt. Der Adel ſollte ſich nicht länger „auf
Koſten der Mitunterthanen öffentlichen Laſten
entziehen“. Wir meinen, das ſei deutlich genug.

Jenes Geſetz von 1810 iſt „zu Recht“ beſtehen ge-
blieben; es wurde nie aufgehoben. Aber der
im kraſſeſten Egoismus und Standesdünkel verkommene

Adel wußte ſeine Ausführung zu verhin-
dern; er, der ſtets als die „feſteſte Stütze des Thrones
und der ſittlichen Ordnung“ ſich geriert, und als ſeine
höchſte „Tugend“ die „Loyalität“, die „Treue und den
Gehorſam gegen den König“ verkündet, er rebel-
lierte und intriguierte gegen die vom

ndproklamierte „natürliche Gerechtigkeit“.

ſo kam es, daß erſt nach fünfzig Jahren die inzwiſchen
„konſtitutionell“ gewordene preußiſche Regierung ſich
erinnerte, daß jenes Geſetz vom 27. Oktober 1810
doch endlich einmal „erledigt“ werden müſſe.

Das konnte ja allerdings nicht überraſchen, daß die
von dem abſoluten Könige Friedrich Wilhelm III.
im Jahre 1810 ausgeſprochene Hoffnung, der Adel
werde über die geplante Aufhebung ſeiner Steuerfrei-
heit ſich durch den Hinweis auf ſein „rechtliches
Gewiſſen“ beruhigen, nicht in Erfüllung ging, daß
ſie wie Laſſalle ſagt „zu Schanden werden
mußte an dem für Recht und Gewiſſen tauben, einer
ewigen Ausbeutungswut dahingegebenen Geiſte der
Ariſtokratie“.

Aber aufs höchſte mußte es überraſchen, daß eine
konſtitution elle Regierung unter Mithilfe der
geſetzgebenden Körperſchaften (des Abgeordneten und
des Herrenhauſes) kühn genug war, die ſchnöde Wider
rechtlichkeit zu begehen, jenes Geſetz vom Jahre 1810
und die darin erteilten Verheißungen durch den Um
ſturz ſeines Prinzips zu „erfüllen“.

Zu dieſem Zwecke ſchuf man das Geſetz vom 21 Mai
1861, betreffend die „anderweite Regelung der
Grundſteuer“.

Der S 4 desſelben ſpricht aus, daß von der (auf
einen Jahresbetrag von 30 Millionen Mark feſtge-
ſtellten) Grundſteuer befreit ſein ſollen u. a. die
Domanialgrundſtücke der vormals reichsunmittel-
baren Fürſten und Grafen wie auch die
zu dem Vermögen evangeliſcher oder katholiſcher Kirchen
oder Kapellen, öffentlicher Schulen, milder Stiftungen,
ſowie zur Dotation der Erzbiſchöfe, Biſchöfe,
Dom-, Kurat- oder Pfarrgeiſtlicher c. c.
gehörigen Grundſtücke.

Was das grundlegende Geſetz von 1810 be-
ſeitigen wollte, die „gegen die natürliche Gerechtigkeit
verſtoßende Grundſteuerfreiheit, das behielt das aus
führende Geſetz von 1861 zum großen Teile bei.
Und dabei berief man ſich in letzterem darauf, daß es
auch der Ausführung des Art. 101 der preußiſchen
Verfaſſung von 1850 gelte.

Was beſagt aber dieſer Artikel
„Jn betreff der Steuer können Bevorzugungen nicht

eingeführt werden. Die beſtehende Steuergeſetzgebung
wird einer Reviſion unterworfen und dabei jede
Bevorzugung abgeſchafft.“

Das Geſetz von 1810 hatte die unentgeltliche
Aufhebung der Grundſteuerfreiheit vorgeſchrieben. Aber

im Jahre 1865 zahlte der preußiſche Staat den bis

rief er begeiſtert, „aber ich begriff den Sinn der
Worte nicht.“

„Und in Jhrem Herzen hatten Sie keine Liebe, die
Sie vor Sünden hätte bewahren können Haben Sie
niemand ſo recht innig geliebt, weder Vater, noch
Mutter, weder den Bruder noch die Schweſtern

Er ſchüttelte traurig verneinend den Kopf: „Nie-
manden,“ klang es gepreßt Jch erhob mich, um
unbemerkt eine Thräne bitterer Rührung aus dem Auge
zu wiſchen.

Mittlerweile war es ſpät geworden und der Schließer
hatte bereits zu wiederholten Malen nach uns ge-
ſehen Zudem mußte mit Einbruch der Dunkel-
heit das Gefängnis geſchloſſen werden.

Jch nahm Abſchied von dem jungen Sträfling. Als
ich an der Ausgangspforte des Flurs noch einmal
urückſchaute, ſah ich ihn auf der Schwelle der Sprech-ube mir traurig nachblicken. Jch winkte ihm noch-

mals meinen Gruß.
Beklommenen W und mit erhitztem Gehirn trat

ich auf die Straße.
Jn acht Tagen ſollte das Schickſal Gerhard von

Rodenfels ſich entſcheiden. Noch wußte ich nicht, auf
welche Weiſe ich den Angeklagten verteidigen ſollte, ob
ſchon ich ſein Geſchick ſo tief in mein Gedächtnis ein
geprägt hatte. Jch ſtand vor einer der ſchwierigſten
Aufgaben, die mir während meiner zwar noch nicht
ſehr langen Praxis begegneten. Jn anbetracht des
Geſtändniſſes des Angeklagten lag es alſo außer allem
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Zweifel, daß Rodenfels den Tod jenes Spielers ver
übt hatte. Und in den Akten war dieſe Schuld un
umſtößlich bewieſen.

Würde ich die Schuld Rodenfels ebenfalls leugnen,
ſo mußte das für ihn von viel ſchwereren Folgen ſein,
als wenn ich den ganzen Hergang den thatſächlichen
Umſtänden entſprechend ſchildere. Das Geſetz macht
einen bedeutenden Unterſchied zwiſchen einen im Affekt
oder zum Zwecke der Notwehr begangenen Morde und
einem Raubmorb, als welchen ſich nach den Zeugen
ausſagen das Rodenfels'ſche Verbrechen darſtellte. Jn
Wirklichkeit verübte Rodenfels das Verbrechen in einem
faſt an Unzurechnungsfähigkeit grenzenden Zuſtande;
er wehrte ſich gegenüber den Hieben des Gegners. Aber
der Zufall, daß Rodenfels dieſelbe Geldſumme bei ſich
trug, welche der Spieler vor dem verhängnisvollen
Ereigniſſe beſeſſen, war ein ſo fataler Umſtand, daß
er zum ſtrengſten Urteil hätte Urſache geben können.
Es mußte alſo, wenn praktiſch vorgegangen werden
ſollte, der ganze Vorgang wahrheitsgemäß dargeſtellt
und der Beweis werden, daß Rodenfels das
Geld nicht dem Leichnam abgenommen, ſondern aus
einer anderen Quelle erhalten hatte. Es galt ſodann
zu beweiſen, daß der Bruder der Schrödter mit ge
fälſchten Karten ſpielte und daß Rodenfels“
des Betrugs den Streit verurſachte, der einen
fatalen Ausgang nahm. Woher aber ſollte ich dieſe
Beweiſe herleiten? Alle Zeugen, welche bei dieſer Ane
gelegenheit beteiligt waren, hatten eben das größt



dahin ſteuerfreien Rittergütern für die Auferlegung der
Grundſteuer eine Kapitalentſchädigung in Höhe gi vorlage abweichenden Faſſungvon 30 Millionen M. Und im Jahre 1867 wurde e oder Gehilfe rechtswidrig die Arbeit ver

das Privilegium der Steuerfreiheit ohne jede geſetzlid e
Grundlage auch den vormals reichs unmittelbaren
Fürſten in den neuen preußiſchen Provinzen zu
geſichert!!!

Man merke: 30 Millionen wurden den Ritterguts
beſitzern gezahlt dafür, daß ſie verzichteten auf das als
ſo ziales Unrecht erkannte „anerworbene“ Recht
der Steuerfreiheit, welches nach der Anſicht des Ge
ſetzes von 1810 unentgeltlich ſollte aufgehoben
werden.

Dieſes ſonderbare Stück preußiſcher ſery
zum Abſchluß zu bringen, iſt dem Herrn Miquel
vorbehalten geblieben, dem „liberalen“ Miniſter. Er
will jetzt der „Aufhebung“, d. h. deren wider alle Ge
rechtigkeit vollzogenen Abkauf der adeligen Grund-
ſteuerfreiheit, den Abkauf der Einkommenſteuer-
freiheit folgen laſſen. Ja wohl, Abkauf, und nichts
anderes! Dafür, daß die reichen ſtandesherrlichen
Familien jetzt endlich zur Erfüllung einer ſtaatsbürger-
lichen Pflicht herangezogen werden dafür, daß ſie ſo
lange durch den uß der Steuerfreiheit ſich auf
Koſten ihrer „plebejiſchen“ Mitbürger bereichert
haben, dafür, daß ſie ablaſſen müſſen von dieſem Pri-
vilegium, will ihnen der „liberale“ Miniſter eine
beſondere Entſchädigung nach dem Muſter der er
wähnten Entſchädigung für den Verzicht auf die Grund
ſteuerfreiheit in einem beſonderen Geſetze zu billigen

Und dann ſoll die Einkommenſteuerpflicht der ſtandes-
herrlichen Familien erſt vom 1. April 1894 ab be-
innen; länger als drei Jahre noch ſollen ſie alſo das
rivilegium der Steuerfreiheit genießen!
Und das nennt man in gouvernementalen Kreiſen

„Sozialgerechtigkeit'. Herr Miquel darf glauben,
daß das Volk in dieſer Vergünſtigung, in dieſem
Handelsgeſchäft mit dem privilegierten Adel genau ſo
ein Unrecht ſieht, wie in dem Privileg ſelbſt. ßer
Miquel macht dem Geiſte des engherzigſten Klaſſen
egoismus, entgegen ſeiner eigenen Rechtsüberzeugung
(denn er erklärt, daß er die Aufhebung des Privilegs
ohne Entſchädigung im Wege der Geſetzgebung für
rechtlich zuläſſig halte), eine Konzeſſion zur
Beſchwichtigung.

Das arme Volk ſoll den reichen ſtandesherrlichen
Familien wieder ſo und ſo viele Millionen zahlen dafür,
daß dieſe auf das „Recht“ verzichten müſſen, den Staat
zu ſchädigen

Würde die preußiſche Geſetzgebung dazu ihre Zu-
ſtimmung geben, ſo wäre damit auf's neue die Wahr-
heit des Laſſalle'ſchen Ausſpruchs beſtätigt: „daß es
kein öffentliches Recht giebt, ſondern daß alles
öffentliche Recht nur das Privateigentum einer
beſitzenden Klaſſe iſt, von welcher jede Erlaubnis
m Fortentwickelung vom Staate los gekauft werden
muß.“

Pflicht der preußiſchen Staatsbürger iſt es, gegen die
Vergünſtigungen, welche der Geſetzentwurf des Herrn
Miquel den ſtandesherrlichen Familien bieten will, ent
ſchieden Stellung zu nehmen. Das Mindeſte, was das
Volk verlangen kann und muß, iſt, daß die ſeither
Privilegierten ohne weiteres, ſofort und ohne „Entſchä-
digung“ ihre ſo lange unterlaſſenen Pflichten erfüllen.

Aus der Arbeiterſchutzkommiſſton.
Die wichtigſten Paragraphen der Arbeiterſchutzvorlage

ſind die 88 125 (Buße) und 153 (Kontraktbruch).
Der erſtere Paragraph wurde in der Dienstags-

ſitzung erledigt. Die Annahme desſelben erfolgte mit

Intereſſe daran, die ſchmutzigen und laſterhaften Dinge,
welche in der Spelunke, ihrem alltäglichen Beluſtigungs-
orte paſſierten, zu verhüllen. Die Wirtin des Lokals
war die Schweſter des Getöteten und die Gäſte waren
deſſen Freunde und Genoſſen. Der Angeklagte war
als Sohn eines reichen Gutsbeſitzers der Gegenſtand
der Ausbeutung und der Spekulationen dieſes Ge-
ſindels. Er war ein fremder Vogel in dem Neſte der
Betrüger und ſie warfen, nachdem er geſtürzt war, den
Stein der Verdammung auf ihn, um ſich zu ſchützen.

Aber ich durfte gerade um deshalb um ſo weniger
unthätig zuſehen, wie ein Angeklagter, deſſen Ver
teidigung mir das Geſetz anvertraute, eines Vergehens,
das er nicht begangen, ſchuldig erklärt und unrettbar,
für ſein ganzes Leben gebrandmarkt wurde, während
ſein wirkliches Vergehen eine viel mildere Beurteilung
fordern mußte. Die einzige Perſon, welche die Wahr
heit hätte enthüllen und vom Angeklagten den Verdacht
des Raubes hätte abwenden können, war die Schrödter,
eine Frau, von welcher jedoch dieſe Beweiſe am aller
wenigſten zu erlangen waren. Ohne ihre Mitwirkung
mußten alle meine Behauptungen, brachte ich ſie noch
ſo logiſch und klar vor, leer und erfolglos bleiben.

War es nun unmöglich, dieſe Frau zu bewegen, der
Wahrheit gemäß Zeugnis abzulegen? Gab es keine
Mittel, ſie zu erweichen, ſie zu rühren und umzu-

Dieſer Gedanke tauchte blitzartig in mir
auf. Ja, ſie zu bewegen Wo und welcher

Eltern meines Klienten ſuchen

14 gegen 11 Stimmen in der folgenden von der Re

aſſen, ſo kann der Ar

des rege und eber l für den Tag
geſetzlichen Arbeits

der vertrags

s iſt an den Nachweis eines Schadens nicht gebunden.
urch die Geltendmachung derſelben wird der Anſpruch auf

t des Vertrags und auf weiteren Schadenerſatz aus
geſchloſſen.

Dasſelbe Recht ſteht dem Geſellen oder Gehilfen gegen den
Arbeitgeber zu, wenn er von dieſem vor rechtmäßiger Beendi-
gung des Arbeitsverhältniſſes entlaſſen worden iſt. Ein Arbeit
geber, welcher einen Geſellen oder Gehilfen verleitet, vor recht
mäßiger Beendigung des Arbeitsverhältniſſes die Arbeit zuderloſen, iſt dem früheren Arbeitgeber für den entſtandenen

Schaden oder den nach Abſatz 1 an die Stelle des Schaden-
erſatzes tretenden Betrag als Selbſtſchuldner mitverhaftet. Jn
gleicher Weiſe haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Geſellen
oder Gehilfen annimmt, von dem er weiß, daß derſelbe einem
anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet iſt.

Dem Geſellen oder Gehilfen ſtehen im Sinne des vor
ſtehenden Abſatzes die im 8 119 Abſatz 2 bezeichneten Per
ſonen gleich.

s 153 (Kontraktbruch) wurde am Mittwoch
und Donnerstag verhandelt und lautet nach der Re
gierungsvorlage

Wer es unternimmt, durch Anwendung körperlichen Zwanges,
z Drohungen, durch Ehrenverletzungen oder durch Verrufs
erklärung:I. Arkeiter oder Arbeitgeber zur Teilnahme an Verab-

redungen der im 8 152 bezeichneten Art zu beſtimmen
oder am Rücktritt von ſolchen Verabredungen zu hindern,

2. Arbeiter zur Einſtellung der Arbeit zu beſtimmen oder
an der Fortſetzung oder Annahme der Arbeit zu hindern,

3. Arbeitgeber zur Entlaſſung von Arbeitern zu beſtimmen
oder an der Annahme von Arbeitern zu hindern,

wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat beſtraft. Iſt
die Handlung gewohnheitsmäßig begangen, ſo tritt Gefängnis
nicht unter einem a ein.

Die gleichen Strafvorſchriften finden bei demjenigen An
wendung, welcher Arbeiter zur widerrechtlichen Einſtellung der
Arbeit oder Arbeitgeber zur widerrechtlichen Entlaſſung von
Arbeitern öffentlich auffordert.

Die Abg. Dr. Hirſch und Gutfleiſch beantragen
hierzu:

Jn 8 153:
1. Abſatz 1 Zeile 1 die Worte „es unternimmt“ zu ſtreichen.
2. Abſatz 1 Ziffer 1 Zeile 3 ſtatt: „zu beſtimmen“ zu ſetzen:

„beſtimmt oder zu beſtimmen verſucht,“ Zeile 4 ſtatt: „zu
hindern zu ſetzen: „hindert oder zu hindern verſucht“.

3. ger ſee 2 Ziffer 2 und 3 durch folgende Faſſung zu er-
etzen

Arbeitgeber oder Arbeiter an der Teilnahme an ſolchen
Verabredungen hindert, oder zu hindern verſucht, oder
zum Rücktritt von ſolchen Verabredungen beſtimmt oder
z beſtimmen verſucht“.

bſatz 1 die Worte von „wird mit Gefängnis“ ab bis
zum Schluß durch folgende Faſſung zu erere „wirdmit Gefängnis bis zu 3 Monaten behraſt, ofern nach

dem allgemeinen Strafgeſetz nicht eine härtere Strafe
eintritt.“

6. Abſatz 2 zu ſtreichen.

Die Abg. Bebel, Molkenbuhr und Singer
beantragen;

Den S 153 der Regierungsvorlage zu ſtreichen und
dem S 153 folgende Faſſung zu geben:

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch
Drohung oder durch Verrufserklärung beſtimmt oder zu be-
ſtimmen verſucht an ſolchen Verabredungen oder Vereinen
nicht teil zu nehmen oder ihnen nicht Folge zu leiſten, ſowie
derjenige, welcher mit anderen vereinbart, Arbeitern deshalb,
weil ſie an ſolchen Verabredungen oder Vereinigungen teil ge
nommen haben, die Arbeits- Gelegenheit zu erſchweren, ſie nicht
in Arbeit zu nehmen oder ſie aus der Arbeit zu entlaſſen,wird mit Gefängnisſtrafe bis zu drei Monaten beſtraft ſofern

nach dem allgemeinen Strafgeſetze nicht eine härtere Strafe
eintritt.

Bei der Abſtimmung wird der Antrag Bebel und
Genoſſen gegen 3 Stimmen abgelehnt; der Antrag
Hirſch-Gutfleiſch in ſeinem zweiten Teile abgelehnt;
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parteiler Hähnle; der ganze pu irſch wird gegen9 Stimmen abgelehnt; hierauf v Regierungs

vorlage mit 16 gegen 10 Stimmen abgelehnt und damit
bleibt der jetzigen s 153 der Ger ordnung in

mäßigen t, höchſtens aber für ſechsTage den Betrag des ortsübli s des Kranken In den Verhandlungen über den 8 153 der Geverſcherunge-Geſt es vom r dank i Geldern die werbeordnung hatte der Abgeordnete Bebel unter
anderem auch eine ſcharfe Kritik an der Rechtſprechung
der ſächſiſchen Gerichte einſchließlich des Oberlandes-
gerichts geübt, inſofern dieſe Gerichte den Boykott, von
Arbeitern begangen, als groben Unfug beſtrafe, das
gleiche Vergehen der Unternehmer gegen die Arbeiter
aber gänzlich unbeachtet ließen, auch wenn die That
ſachen durch die Preſſe öffentlich bekannt geworden
und damit auch zur Kenntnis der Staatsanwaltſchaften
ekommen ſeien. Daß letzteres der Fall ſei, dafür. hatte
ebel angeführt, daß die Staatsanwälte den Jnhalt

der ſozialdemokratiſchen Preſſe genau verfolgten und
von den dort veröffentlichten Kritiken Kenntnis erlangten.
Außerdem habe die geſamte gegneriſche Preſſe von jenen
Koalitionsbeſtrebungen der Unternehmer gegen die Ar
beiter mit Genugthuung Kenntnis genommen und Be
richte hierüber erſtattet.

Der Abgeordnete Dr. Hartmann, bekanntlich Ober
ſtaatsanwalt im Plauenſchen, behauptete den Anklagen
Bebels gegenüber, daß die Staatsanwälte ſo mit Ar-
beiten überhäuft ſeien, daß ſie von jenen Vorgängen in
der Preſſe kaum Kenntnis erlangt hätten. Sei man
aber der gegenteiligen Meinung, ſo möge man den Be
ſchwerdeweg gegen die Staatsanwälte betreten, nötigen
falls bis ans Ober Landesgericht, dann werde ſicheigen, daß auch die Unternehwer nicht ungeſtraft den

oykott verhängen könnten.
Wir raten unſern ſächſiſchen Parteigenoſſen, dieſen

Wink des Abg. Dr. Hartmann zu beachten und ihm
nachzukommen man wird ja ſehen, ob Dr. Hartmann
recht hat. Jm Reichstag kommt das Verhalten der
ſächſiſchen Staatsanwälte und Gerichte ſicher noch zurSprache. Angeführt ſei, daß bisher kein deutſches ée

richt, außer den ſächſiſchen, ſich fand, das in einem
Boykott groben Unfug entdeckte und ihn als ſolchen
beſtrafte. Auch hat in der geſtrigen Sitzung der Ar
beiterſchutzgeſetz Kommiſſion der preußiſche Handels
miniſter Anſichten über den Boykott entwickelt, die mit
den Anſchauungen der ſächſiſchen Gerichte ſehr ſchwer
in Einklang zu bringen ſind.

e 7Jn der „Halliſchen Ztg.“ leſen wir:
„Die zweite Leſung der Beratung über die Gewerbe

ordnungsnovelle in der Arbeiterſchutzkommiſſion wird
am 1. Dezember beginnen. Bekanntlich lag es im
Plane, nach Schluß der erſten Leſung der Arbeiter
ſchutzkommiſſion eine Subkommiſſion niederzuſetzen,
welcher die Aufgabe einer Verſtändigung über die für
die zweite Leſung zu ſtellenden Anträge übertragen
werden ſollte. Die Niederſetzung dieſer Subkommiſſionen,an der ſelbſtverſtändlich alle Parteien hätten beteiligt

ſein müſſen, iſt infolge eines in der Schlußſitzung der
erſten Leſung erklärten Widerſpruchs der Sozialdemo
kraten unmöglich geworden. Die betreffenden Ver
handlungen zwiſchen Vertretern der anderen Parteien
werden in der zwiſchen der erſten und zweiten Leſung

Zeit allerdings trotzdem geführt werden, die
ſelben werden nunmehr aber lediglich einen privaten
Charakter tragen.“

Daß die Sozialdemokraten in der Kommiſſion ſich
nicht zu ſolchen Kompromiſſen hingeben] können,
leuchtet ohne weiteres ein, denn es würde ja nur ge
ſchehen können auf Koſten der Arbeiter. Die pri-
vaten Abmachungen werden den Beweis für die Richtig-

unter den Gegnern desſelben befindet ſich der Volks

Hatten denn nicht
dieſe ein Intereſſe daran, ihrem Sohn, trotzdem er
ſchwer gefehlt, mit Hilfe beizuſtehen und alle Mittel
daran zu ſetzen, den Unglücklichen vor dem ſchmach-
vollen Verderben zu retten? War Gerhard nicht ihr
Sohn, ihr eigen Fleiſch und Blut? Und ihre ſoziale
Stellung könnte am Ende dem Weibe imponieren, ihr
elterliches Weh und Leid könnte ihr Herz erweichen
und ſie zur Ausſage der Wahrheit bewegen. Das
Geſetz verbot dies den Eltern nicht, ihr Gewiſſen aber
und das Herz gebot es zu thun.

Neben dieſer Ausſicht erleichterte mich noch das Be-
wußtſein, daß hier mildernde Umſtände vom Richter
anerkannt werden müſſen. Vor allem war es die
vernachläſſigte oder fehlerhafte Erziehung, welche ſich
zu gunſten des Angeklagten ins Feld führen ließ; ich
hätte ferner den Zufall anklagen können der dieſen
Charakter unter ſolch müßig gehenden Dutzendmenſchen
zu leben zwang, den Zufall, der es ſo fügte, daß nun
einmal ein Menſch ſeiner beſonderen Eigenſchaften wegen
in dieſer Atmoſphäre verdarb, während ſonſt ſo viele
vor ihm und neben ihm ſich in derſelben wohl fühlten
und ein Daſein führten, welches zwar nicht viel beſſer
war als das ſeine, das ſie aber nie mit dem Straf
geſetz in Berührung brachte.

Allein war ich nach dem Bisherigen ſchon berechtigt,
Leuten, die ich perſönlich garnicht kannte, Vorwürfe
von ſo großer Bedeutung zu machen enommen,

Sollte ich ſie bei denArt waren die Mittel dazu daß dieſelben, wenn auch nur zum Teil, ſich als un-

keit dieſer Annahme uns gar bald vor Augen führen

gerechtfertigte erweiſen würden, hätte ich dann nicht
einem ergrauten, zwar, wie mir ſchien, nicht juſt ver
nünftigen, aber ehrlichen Vater und einer ebenfalls
nicht vortrefflichen und ſehr ſorgſamen, aber doch
immerhin liebenden Mutter bitt'res Unrecht zugefügt
Mein Auftreten mußte in dieſer Hinſicht ein ſicheres
ſein und durfte ſich nicht auf die einſeitigen Behaup-
tungen meines Klienten ſtützen, konnte dieſer doch, be
einflußt durch falſche Auffaſſungen, in ſeinem Urteil
ſich getäuſcht haben.

Von ſolchen Gedanken erfüllt, ließ ich mich am
Morgen darauf in einer Poſtkutſche nach dem aus
gedehnten Gute der von Rodenfels fahren, von welchem
ich hörte, daß es mehr und mehr vernachläſſigt werde
und ſo keinen ſehr einladenden Anblick biete. Es waren
gehörige ſieben Meilen zurückzulegen. Jch ermunterte
die Poſtillone zu raſcher Fahrt und ließ vier Pferde
vor das leichte Fahrzeug ſpannen. So ging es munter
vorwärts. Es war gegen drei Uhr nachmittags, als
wir von der Landſtraße in eine Seitenallee einbogen,
die nach dem Lindendorf'ſchen Hofe führte. Zu beiden
Seiten ragten wuchtige Pappeln, von denen jedoch
kaum die Hälfte mehr geſund waren; viele ſahen dürr
und abgeſtorben aus und da und dort verriet eine
Lücke in der Reihe, welches Schickſal der anderen
Bänme harrte. (Fortſetzung folgt.)

r en.



Preußiſcher Landtag. Jn der 3. S
am 20. November ſteht die erſte Leſung des Ein
kommenſteuergeſetzes und des Erbſchafts
ſteuergeſetzes auf der Tagesordnung. Die Beren Vorlage hat der u J Dr. Mi-
quel übernommen. der Rede des Abg. Reichen
ſperger (Zentrum) verlaſſen die meiſten Abgeordneten
den Saal. Er iſt gegen die Deklarationspflicht und
die zu geringe Entlaſtung. Abg. Rauchhaupt iſt
in jeder Beziehung für die Vorlage. Bezüglich der
Deklarationspflicht erhofft er eine erziehliche Wirkung
für die Bevölkerung ſoll wohl heißen großen Steuer
defraudanten.) S ſteht der Vorlage nicht
unfreundlich gegenüber, aber nur unter der Bedingung,
daß keine Belaſtung eintritt. Es ſei ungerecht,
wenn man Oppoſition Unzufriedenheit vorwerfe.
Sie wollen Zufriedenheit und mit der Regierung gehenaber nur vorwärts. Freitagsſitzung. Fort
ſetzung der Beratung über die Einkommenſteuer. Frhr.
v. Zedlitz bricht eine Lanze für Beibehaltung der
agrariſchen Zölle. Wenn mehr Geld gebraucht würde,
ſoll man die Börſenſteuer erhöhen; er ſei auch nicht
für Erhöhung der direkten Steuer. Nachdem der
Generalſteuer Direktor die Vorlage verteidigt, wendet

hr. v. Huene (Zentrum) ſich zunächſt gegen die
bſchaftsſteuer. Derſelbe iſt gegen die Doppel-

beſteuerung der Aktiengeſellſchaften, gegen die Auf-
hebung der Steuerfreiheit der Reichsunmittelbaren,
deren erworbene Rechte er nicht antaſten will. Finanz-
miniſter Dr. Miquel widerlegt die gemachten Ein-
wendungen und Dr. Enneccerus vertritt den Stand
unkt der Natio. alliberalen. Nachdem noch Abg.

e yer (wild-konſ.) geſprochen, vertagt das Haus die
Debatte auf Sonnabend.

Aus Braunſchweig meldet das „Berliner
Volksblatt“: Wir ſind bei der Wahl unterlegen
ein Ausgang, bei dem wir leider nicht ohne Schuld
ſind. Jch will auf die Gründe nicht näher eingehen

genug, wir kennen ſie, und gleiches ſoll nicht wieder
vorkommen. Haben wir uns hier eine Niederlage
Foon ſo haben wir dagegen in Schöningen, wo

enoſſe Waſſermann gewählt wurde, glänzend geſiegt.
Die Ausweiſungen ſcheinen noch immer kein

Ende zu haben. So ſchreibt man der „Danz. Ztg.“
aus Neuteich: „Seit einer Reihe von Jahren wohnt
am hieſigen Orte ein Arbeiter ruſſiſcher Nationalität,
Trzinsky. Derſelbe iſt mit einer Frau, die aus Neu
teichsdorf ſtammt, verheiratet und hat 3 Kinder, von
denen das älteſte 7 Jahre alt iſt. Vor einigen Jahren
wurde er aus Preußen ausgewieſen, kam aber, nach-
dem er und ſeine Familie die ruſſiſchen Gefängniſſe
gekoſtet hatten, wieder hierher zurück. Jetzt hat er von
neuem den Ausweiſungsbefehl bekommen.“

Jn der letzten Berliner Stadtverordnetenſitzung
wurde ein Antrag, Prof. Dr. Koch zum Ehren-
bürger der Stadt Berlin zu ernennen ein-
Pane ig angenommen. Der Antrag, die Lehrmittel
eitens der Gemeinde unentgeltlich an die Kinder zu

verabfolgen, wurde zur Prüfung an einen Ausſchuß
von 15 Mitgliedern verwieſen.

Der bisher deutſchfreiſinnige „Heſſiſche Volks
freund' in Darmſtadt iſt für den Kaufpreis von
20000 M. in die Hände eines antiſemitiſchen
Konſortiums übergegangen.

Vom Gegner. Jn der „Hall. Ztg.“ laſen
wir dieſer Tage: „Gegen den Redakteur des „Haupt-
organs“ der Thüringer Sozialdemokratie, Karl Schulze
in Erfurt, iſt, wie von dort gemeldet wird, ſeitens der
Staatsanwaltſchaft eine Unterſuchung wegen Beihilfe

Unterſchlagung und Hehlerei eingeleitet worden.“
as es hiermit für eine Bewandtnis hat, mag aus

folgender Notiz, welche die „Thüringer Tribüne“ ent
hielt, erſichtlich ſein: „Gegen unſern Redakteur, HerrnSchulze, iſt ſeitens der higſigen Staatsanwaltſchaft eine

Strafunterſuchung wegen Beihilfe zur Unterſchlagung
und Hehlerei eingeleitet. Seit Zuſtellung der Vor
ladung zur Vernehmung haben wir uns vergeblich den
Kopf zerbrochen, worauf ſich dieſe Anklage ſtützen
könnte. Jetzt wiſſen wir es: Jn einer Nummer der
„Thüringer Tribüne“ vom Oktober iſt unter der Spitzmarke
„Sefundenes Portemonnaie“ 50 Pf., und gleich da
d „Verlorenes Portemonnaie 50 Pf. quittiert.

us dieſen Worten entnimmt die Staatsanwaltſchaft,
daß ein Portemonnaie mit 50 Pfg. gefunden worden
ſei und unſer Redakteur, dies wiſſend, ſich der Beihilfe

ur Tun e ſchuldig gemacht haben ſoll!
ir bitten alle unſere Leſer ehrfurchtsvoll den Hut zu

ziehen vor dieſer geiſtreichen Definition. Diejenigen
Genoſſen, welche dieſe Beiträge abgeliefert haben, bitten
wir, bei uns einmal vorſprechen zu wollen, um unsüber das myſteriöſe „g e re Aus

zu geben. Denn ſelbſtverſtändlich haben wir
bisher keine Veranlaſſung genommen über die Ent
ſtehung derartiger Stichwörter, die ihren Urſprung in
der Regel aus irgend einem ſcherzhaften Vorkommnis

leiten, Unterſuchungen anzuſtellen und Buch zu
Die „Thüringer Zeitung“ machte daraus

Redakteur Schulze i
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im cke dere
ſchnell zur Hand.

Frankreich. Padlewski, der angebliche Mörder
des ruſſiſchen Generals Seliverſtoff in Paris wurde H

ſo wird der „Volks gemeldet vor etwa
ſechs Jahren von der Strafkammer des Landgerichts
Poſen en ſozialiſtiſcher Umtriebe zu mehr-
jähriger Gefängnisſtrafe verurteilt. Wie in Paris
jetzt behauptet wird, geben dortige Nihiliſten zu, daß
Seliverſtoff für die durch ſeine Mitwirkung in Ruß-
land verhaftete und zum Tode am Galgen verurteilte
Nihiliſtin Günzburg ſeinerſeits zum Tode verurteilt
worden ſei. Seliverſtoff habe während ſeiner Amts-
zeit fünf;ehntauſend Nihiliſten nach Sibirien geſchickt.
Die ruſſiſche Botſchaft in Paris bemüht ſich dern
den Mord als einen Akt der Privatrache hinzuſtellen.

Das Letztere iſt auch das Wahrſcheinlichere.

Lokales.
Halle, 22. November.

Konſisziert wurde heute vormittag die Nr. 197 wegen
des Leitartikels „Dem Arbeiter eine tüchtige Laſt und die
Peitſche“. Die Hausſuchung nach dem Manuſkript in den
Redaktionslokalitäten ſowie in der Wohnung des Redakteurs
war erfolglos.

Jm Verein deutſcher Schuhmacher wird Montag den
24. d. M. abends 8 Uhr der neue patentierte Arbeitsſtänder
für Schuhmacher von Härzer u. Prunſch in Jena durch Herrn
W. Förſter in Giebichenſtein ausgeſtellt werden. Der Apparat
iſt in ſanitärer Beziehung ſehr beachtungswert, indem er dem
Schuhmacher geſtattet ſeine Berufsarbeit im Stehen zu ver
richten, wodurch wohl ſicher die vielen Bruſtkrankheiten, welche
umeiſt durch das zuſammengedrückte Sitzen beim Arbeiten entſehen am beſten können vermieden und beſeitigt werden.

Namentlich Leidenden iſt er ſehr zu empfehlen. Die Konſtruk-
tion iſt ebenſo ſolid wie ſinnreich. Der Preis iſt ein geringer
in anbetracht der Eigenſchaften, die der Apparat beſitzt. Wirwollen nicht unterlaſen, die Schuhmacher auch an dieſer Stelle

darauf aufmerkſam zu machen. Wie verlautet, wird voraus
ſichtlich auch der Erfinder ſelbſt anweſend ſein.

Unfall. Am Donnerstag nachmittag ſtürzte der Maurer
lehrling Oſterlohn, beſchäftigt beim Bauunternehmer Lüttich,
von einem Neubau der Thorſtraße ſo unglücklich, daß er nach
der Klinik transportiert werden mußte.

Arbeiterbewegung.
Am Mittwoch, den 19. November fand die regelmäßige

Mitglieder Verſammlung der Maurer Arbeitsleute von Halle
und Umgegend im Saale der „Moritzburg“ mit der Tagesord
nung ſtatt: Vereinsangelegenheiten. Von verſchiedeneu Kollegen
wurde der Antrag geſtellt, von jetzt bis auf weiteres die Ver
ſammlungen in der Mitte des Monats einzuſtellen. Derſelbe
fand auch einſtimmige Annahme. Der Vorſitzende erläuterte,
der Zweck der Organiſation ſei hauptſächlich der, die noch in
differenten Kollegen zu dieſer und ſie über ihre
Lage, gleichzeitig aber auch über ihr Recht aufzuklären. Seit
Jahren werde in den Gewerkſchaften die Frage erörtert, auf
welche Weiſe am eheſten dieſe Ziele erreicht werden können.
Die Gewerkſchaften ſeien auch heute noch nicht im ſtande, den
Arbeiter von dem ſo ſchwer auf ihm laſtenden ökonomiſchen
Druck zu befreien. Wenn man ſich die allgemeine Lage der
Bauhandwerker und Bauarbeiter betrachte, finde man, daß in
dieſem Jahre die Bauthätigkeit eine weit geringere war als im
Vorjahre und daß deshalb, weil eben die Gewertkſchaften nicht
ſtark genug waren, die Löhne auf der erreichten Höhe zu er
halten dieſelbe ſinken mußten. Die Steigerung der Lebens-
mittelpreiſe durch die h vor allem die Getreidezölle,
durch welche der arbeitenden Bevölkerung das Brot ganz erheb
lich verteuert wurde, haben mit dazu beigetragen, dem Arbeiter die
Lebensmittel und alles andere, was er ſonſt nötig hat, zu verteuern.
Daraus ergiebt ſich mit Notwendigkeit, daß die Organiſationen
ihren Zweck und ihre Ziele nur dann erreicht können, wenn
ſie ſtark genug ſind und von ſeiten der Arbeiter die genügende
Unterſtützung finden. Er wies noch auf die traurige Lebens-
lage und den ſchlechten Verdienſt der Arbeiter hin, welcher
nicht um die Familie zu ernähren, geſchweige den
Anforderungen, welche der Staat und die Kommune ſtellt, ge
recht zu werden. Er betont noch, wie der einzelne machtlos
dieſem gegenüberſteht, daß es Pflicht eines jeden iſt, für eine
Beſſerung der Zuſtände einzutreten und daß dieſes nur da
durch geſchehen könne, daß ſich die Arbeiter organiſieren, um
auf dieſe Weiſe beſſere Zuſtände zu erringen. Zum Schluß
machte der Vorſitzende die Kollegen noch darauf aufmerkſam,
doch ja den Stundenlohn von 30 Pf. inne zu halten und ihre
Beiträge pünktlicher zu bezahlen

Chemnitz. Arbeiter und Arbeiterinnen! Durch die ge-
ringen Löhne, welche jetzt, nach einer Lohnreduktion von 10
bis 30 Proz. in 14 Tagen 6 bis 9 M. betrugen, ſahen ſich
die Arbeiterinnen der Firma Hermann Stärker veranlaßt, am
15. November die Arbeit niederzulegen. Die darauf angeknüpften
Verhandlungen mit der Firma blieben reſultatlos. Montag,
den 17. November, mittags, wurde die Fabrik geſchloſſen, ſodaß
zirka 200 Arbeiter und Arbeiterinnen ohne ihren Willen aus-
eſperrt wurden. Mit den 125 Arbeiterinnen welche wirklichſreiten, befinden ſich jetzt zirka 325 Perſonen außer Arbeit.

Wir appellieren an das Solidaritätsgefühl aller Arbeiter und
Arbeiterinnen des Jn- und Auslandes, uns in dem von den
Fabrikanten aufgedrungenen Kampfe moraliſch ſowie materiell
u unterſtützen. Jm Auftrage der ſtreikenden und ausgeſperrten
rbeiter und Arbeiterinnen der Firma Herm. Stärker Albin

Reichelt, Vertrauensmann der Textilarbeiter Sachſens, Kaſernen
ſtraße 8, 3 Treppen. Alle Sendungen ſind an denſelben zu
richten.

Eſchwege. Nachdem die Eſchweger Zigarrenarbeiter und
Arbeiterinnen 7 Wochen ausgeſperrt ſind, haben ſie bei den

brikanten nachgefragt, ob ſie noch an dem Beſchluß des Fabri
antenbundes, daß ſie keine Mitglieder des Unterſtützungsvereins
Deutſcher Tabakarbeiter beſchäftigen wollen feſthalten. Den
Arbeitern wurde die Antwort zu teil, daß ſie nicht von dieſem
Entſchluß Da nun die gemaßregelten Zigarrenarbeiter
ſich den rikanten nicht unterwerfen wollen, ſondern im

enteil feſt entſchloſſen ſind, ihre Organiſation hochzuhalten,
ſo iſt anzunehmen, daß die Sache ſo bald ihren Abſchluß noch
nicht findet. Die Haltung der Gemaßregelten iſt eine muſter

fte und man kann mit Sicherheit darauf rechnen, wenn die
rbeiter Deutſchlands ihre ſtützung nicht verſagen, daß

der Sieg von den Arbeitern errungen wird. Zu unterſtützen

r J Te r W

u.

folger, Hansfolger, g.

o n u. Triebel aus Erfu
Für die gemaßregelten Zigarrenarbeiter und Arbeiterinnen

W. Hugo, Zigarrenarbeiter.

Aufruf!
Wie rückſichtslos die vereinigten Schuhfabrikanten den aus

Arbeitern entgegentreten, iſt wohl am beſten aus
r Aeußerung eines Fabrikanten zu erſehen, indem derſelbe

denjenigen Arbeitern, welche für die hieſige GewerkſchaftsBe
wegung hervorragend thätig waren, auf die Erdarbeiten am
Wall verwieſen hat, dort könnten ſie nach ſeiner Meinung
luſtig wühlen. Die Arbeiter und Freunde der Arbeiterſache
werden dieſe rückſichtsloſe Aeußerung erſt dann voll und gawürdigen können, wenn wir mit allem Nachdruck betonen, bat

die hieſigen Schuhmacher nicht einmal ans Wühlen dachten es
lag ihnen nichts ferner, als etwa die Ausſperrung herbeizuführen.
Die hieſigen Schuhmacher haben nicht einmal an eine Lohn
forderung gedacht. Es handelt ſich nur um die Solidarität
der Arbeiter, indem die hieſigen Arbeiter es nicht geſchehen
ließen, einen ihrer Kollegen, ohne Angabe des Grundes außer
Arbeit zu ſchicken und brotlos zu machen. Das Gefühl der
Brüderlichkeit und wahren Menſchenliebe hat uns nur veran
laßt, für unſeren Kollegen Geicke in der Cerf u. Bielſchowsky
ſchen Fabrik einzutreten und aus dieſem Grunde haben die
übrigen Fabriken, die ſonſt garnicht beteiligt waren, ihre Ar
beiter auf das Pflaſter geworfen. Es iſt ſomit für jeden Ar
beiter erſichtlich, daß man einen geringfügigen Anlaß benutzte,
um die Organiſation der Erfurter Schuhmacher zu grunde zurichten. Dieſe Verſuche ſind nicht neu. Wir paber unſer

Scherflein ſtets dazu beigetragen, um den bedrängten Arbeiter
organiſationen in anderen Städten unſere Solidarität zu be
weiſen. Wir richten in bedrängter Lage heute an alle Arbeiter
Deutſchlands die Aufforderung, uns in unſerm gerechten Kampfe
g unterſtützen. Gelingt es dem Erfurter Fabrikantenring den

ieg für ſich einzuheimſen, ſo würde die hieſige Arbeiterbewegung
und ihre Führer ſchwer geſchädigt. Wir ſind nicht leichtfertig
und frivol in den Ausſtand getreten, wir ſind durch die Ausſperrung
des rückſichtsloſen Fabrikantentums hierzu gezwungen worden.
Etwa 2000 Arbeiter der Schuhbranche ſind nunmehr auf das
harte Brot der Unterſtützung angewieſen. Aber trotzdem ſind
wir feſt entſchloſſen, in dieſem Kampfe auszuharren, nur die
äußerſte Not wird uns zwingen können, uns der Fabrikanten
Willkür zu unterwerfen. Arbeiter aller Branchen, wir richten
unſere Hoffnung auf Euch, helft uns in dieſer ſchweren Stunde,
denn mit unſerer Niederlage wäre auch die Eurige verknüpft
und unſer Sieg iſt Euer Sieg. Es lebe die Solidarität der
Arbeiter! Hoch die moderne Arbeiterbewegung.

as Streikkomitee.
NB. Alle Unterſtützungen ſind zu richten an W. Wernecke,

Gotthardſtraße 44, Erfurt.

Rah und Fern.
Merſeburg. Eine öffentliche Volksverſammlung

fand am Sonnabend den 15. d. M. im Saale des
„Kaſino“ ſtatt, in welcher Herr Brinkmann über
die heutigen Wirtſchaftszuſtände ſprach. Redner ſchil-
derte die ſchlechte Lage der Arbeiter und wies darauf
hin, daß die Kapitaliſten ſchuld ſind an dem Elend der
arbeitenden Klaſſe. Redner kommt auf den Dampf und die
Maſchinen zu ſprechen und wies durch die Statiſtik nach,
wie ſich dieſelben von Jahr zu Jahr vermehren und
dadurch immer mehr Arbeiter arbeitslos würden und
aufs Straßenpflaſter geworfen werden darum müßten
wir die Arbeitszeit verkürzen, damit die Leute, welche
brotlos ſind, wieder Arbeit bekämen, es müßte ein
Zuſtand geſchaffen werden daß der Arbeiter ſoviel
verdient, daß er anſtändig leben kann, und nicht wie
jetzt am Hungertuch nagen muß. Redner fordert noch
auf, ſich der Arbeiterpartei anzuſchließen, und ſie mate-
riell zu unterſtützen und Sorge dafür zu tragen, daß
die Lage der Arbeiter ſobald wie möglich eine beſſere
werde. Redner kommt noch auf die gewerkſchaftliche
Organiſation zu ſprechen und wies nach, wie not
wendig es ſei, ſich gewerkſchaftlich zu organiſieren, um
ſich vor der Ausbeutung der Unternehmer zu ſchützen.
Als noch Herr Hoffmann im Sinne des Referenten
geſprochen hatte, ſchloß der Vorſitzende mit einem Hoch
auf die internationale Sozialdemokratie die Verſamm-
lung.

Standesamtliche Rachrichten.
Halle, 21. November.

Aufgeboten: Der Kaufmann Franz Niedermeyer und Martha
Krieg (Rathenow und Germarſtraße 5a). Der Gärtner Cornelius
van der Henſt und Martha Je dorf (Magdeburg). DerKaufmann Max Birnbaum un nna weſe (Halle und
Stolp). Der Pferdebahnkutſcher Chriſtian Schmidt und Marie
Kamphuſen (Halle und Pritzwalk).

oren: Dem Handarbeiter Max Zabel eine T., Margarethe
Lina Lindenſtraße 6). Dem Schloſſer Poppe eine T.,
Franziska Margarethe Bertha (Schmiedſtraße 9). Dem Hand
arbeiter Friedrich Rappſilber ein S, Ferdinand Paul (Ludwig
ſtraße 13). Dem Reſtaurateur Albert Gerike eine T., Frie
Margarethe Gertrud (Harz 40). Dem Kaufmann Richard Teich
mann eine T., Wilhelmine Hedwig Helene e 41).
Dem Tiſchlermeiſter Robert Renner ein S. Robert Hermann
Gert aſſe 3). Dem Polizeiſergeant Louis Kühn eine T., Luiſe

artha Ella (Gr. Rittergaſſe 18). Dem Handarbeiter Louis
Otto eine T., Sophie Mergar (Kuhgaſſe 7). Dem Eiſen
dreher Theodor e eine T., Emilie Luiſe Elſe (Hochſtraße 1).
Der Schuhmacher Wilhelm Weſenberg ein S., Martin Kurt
(Geiſtſtraße 35). 1 unehel. S.

Des Viktualienhändler Max Ritter T. Bertha
1 M. Henriettenſtraße 6). Des Fabrikarbeiter Fran griebrig
S. Franz Paul Walther, 1 M. (Blumenthalſtraße 25). Die
Witwe Amalie Schmunſch geb. Grahn, 75 J. (Friedrichſtraße 65).
Des Fleiſchermeiſter Bruno Wolf T. Wilhelmine, 2 J. (König
ſtraße 17). Des Handarbeiter Louis Leisring Ehefrau Eleonore
geb. Moritz, 60 J. (Saalberg 19).
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Der gefeierte Mann

Gegenwart.
Ein iſt der Welt erſtanden!
Der Mann, der den Bazill entdeckt
Den böſen, der in allen Landen
Das blühendſte Leben hingeſtreckt,
Der nicht Palaſt verſchont, noch Hütte,
Der durch die Stadt zur grünen Trift
Den Menſchen folgt auf Schritt und Tritte
Und lähmt ihn durch ſein ſchleichend Gift.
Von dem gab uns der Heros Kunde,
Doch, was das Beſte: Er gab an
Das Mittel auch zur ſelben Stunde,
Was den Bazill vernichten kann!
Auch Simmenauer hat im Stillen
Geforſcht und hat bei Tag und Nacht
Die Kleiderteuerungs-Bazillen
Durch kluge Mittel umgebracht.
Wer da kauft, der ſchreit nie: O weh,
Die Schwindſucht kam ins Portemonnaie.

Unſtrritig billigſte Prriſr.
1000 Anzüge von 10 Mk. an.
1000 Winter- Paletots von 10 Mk. an.
5000 Knaben Anzüge und Paletots

von 3 Mk. an.
Arbeiter-Garderoben

ſtaunend billig.

72
Nur allein

72 obere
Leipzigerſtraße

J. mmenauer.
Neueste Hutmoden

facon Antimenopol. facon Ankiseptenet.

T.
facon Konsress. facon Demokratenhut.

Jch empfehle: Faeon DBemokraten-
h ut, weich, ſchwarz und grau, Preis 4 und

5 Mk. [2402Kongress, weich, in allen Farben, ſehr
kleidſam, Preis 3.50 und 4.50 Mk.

Antiseptennat und Antimomo-
pol, ſteif, in allen Farben, hochfein 4.50 Mk.,
elaſtiſch 5 25 Mk

Sämtliche Hüte ſind inwendig mit den Pho
tographien bewährter Volksmänner und mit
Kontrollmarken verſehen.

Jch verſende die Hüte zu obigen Preiſen
in guter Verpackung franko gegen Nachnahmevach allen Orten Deutſchlands. Es genügt

die Angabe der Kopfweite in Zentimetern.Für ſhöne Ausführung leiſte ich Garantie

und finden meine Hüte allſeitige Anerkennung,
wie zahlreiche Zuſchriften beweiſen.

Aug. Heine, Hutfabrikant,

ihnfür Jedermann!
Arbritern, Handwerkern,

jrdem
wird die Gelegenheit geboten für

M 10 Mk.und darüber einen
hocheleganten

Winterüberzieher
zu kaufen.

Anzüge, Jacketts, Hoſen,
Knabenanzüge c.
zu ſpottbilligen Preiſen.

S Arbeiter- Garderobe
halb umſonſt.

Goporal- Ausverkauf

große Klausſtraße l,
gegenüber der „Stadt Zürich“.

e—-—

Der geradr Weg der beſte
Jn dem großen Wettſtreit auf allen Gebieten des Handels und der Jnduſtrie iſt es

um für den Abſatz der Waren das Publikum zu gewinnen, heutzutage ſelbſt dem größten Ge
ſchäftstreibenden geboten durch die Preſſe auf ihr Geſchäft hinzuweiſen. Ein förmliches
Studium hat ſich entwickelt im Ausfinden von Motiven, welche den Abnehmer beſtimmen ſollen,
den Winken der Reklame zu folgen. Univerſalheilmittel, Wundertränke werden durch gelehrte
Abhandlungen angeprieſen, Gelegenheitskäufe, totaler Ausverkauf wegen Neugeſtaltung des
Geſchäfts undſanderes ſoll bei Vielen eine billige Abgabe der Waren veranlaſſen andere ſuchen durch
Angebot von Artikeln zu unglaublich geringen Preiſen, wofür natürlich nur die geringſten
Qualitäten geliefert werden können, die Kaufluſt beim Publikum zu erwecken.

Der gerade Weg bleibt ſtets der beſte,
er erweiſt ſich im Laufe der Zeit für die Kunden ſowohl als für den Verkäufer als der vor
teithafteſte. Die ſchönſte Reklame iſt immerdar: Stets das Beste und Solideste dem
Publikum darzubieten und beim Verkauf äns Prinzip der festen
Preise in Hinsicht aller Waren streng zu heohbachten, da in den meiſten
Fällen der Käufer nicht im ſtande iſt, den reellen Wert eines Fabrikats richtig zu veurteilen.

Dieſe würdige Handelsmaxime hat ſich die

Halleſche KonkurrenzGeſellſcha
in Firma Mayer K Co., Halle a. S.,

Leipzigerſtraße 5, We Leipzigerſtraße 5,kein Laden,
zu ihrem leitenden Geſchäftsgrundſatze gemacht, und wie ſehr ſich dieſer Grundſatz bewährt, beweiſt der ſchöne
Erfolg, welchen die Firma in dem hier beſtehenden Geſchäft erzielt. Der Abſatz der Firma iſt in fort-
währendem Steigen begriffen. Wir bieten in bezug auf Auswahl, elegante Facons, wie Reichhaltigkeit der
Stoffe, ſowie auch hinſichtlich der Billigkeit das Größte, was man nur von einem großen Etabliſſement

erſten Ranges beanſpruchen kann. [2401S Die Beſichtigung S
unſerer Neuheiten iſt empfehlenswert. Nachſtehend geben wir einen kleinen Auszug unſerer

u oPreis-Listesr
erbſt- Paletots in allen Modefarben von 8, 10, 11, 18, 16, 18, 20 Mk. an.
inter Paletots in Floconne, Raye und Diagonal von 11, 18, 15, 16, 90, 239

WinterPaletots Ia. Qual., beſtes Wollfutter von 20, 33, 27, 30, 33, 36Schuwaloffs in den neueſten Modeſtoffen von 16, 20, 22, 26, 87, 30
aveloks in waſſerdichten Stoffen von 15, 17, 90, 232, 24, 26giſermäntel in Diagonal und Loden von n8, 15, 17, 18, 20, 22Winter-Jacketts in gleichen Paletotſtoffen von 6, 7, 6, 10, 12 nLoden oppen 6, 6 7, 8, 9, 10 vrbſt-Anzüge, reine Wolle und gute Arbeit von 11, 12, 14, 16, 16, 20
uckskin-Anzüge, das neueſte der Saiſon, von 13, 14, 16, 18, 21, 25HocheleganteAnzüge, engliſche und franzöſiſche Stoffe, von 14, 17, 19, 22, 25, 30

Gehrock- Anzüge in Kammgarn und Diagonal von 20, 283, 25, 30, 38, 36
Einzelne Buckskin-Jacketts, neueſte Deſſins, von 6, 6 7, 8, 10 mEinzelne Buckskin-Hoſen, Wadenſchnitt, elegant ſitzend von 2 3, 32, 5,
Einzelne Buckskin-Hoſen, fein engliſcher und fein franzöſiſcher Stoff von 6, 7, 8, 9, 10, 12
KnabenPaletots mit und ohne Beſatz für Knaben von 2—8 Jahren von 4, 4 5, 6,
KnabenPaletots für Knaben von 9--15 Jahren von 6, 7, 6, 9, 10, 12 v
Knaben-Kaiſermäntel für Knaben von 2—-15 Jahren von 3, 3 4, 5, 6, 7 aBuckskin-Knaben-Anzüge, hochfein, glatt und mit Falten von 8, 3 4, 6, 6, 7 mVuckskin- KnabenAnzüge für jedes Alter, neueſte Facons von 6, 7, 9, 10
Schlafröcke in grau und modefarbigen Double, Frieſe und Eskimo mit paſſendem

Tuchbeſatz und Kordel von 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20ünglings-Anzüge, Nouveautes von 9, 10, 14, 16, 16ünglings- Anzüge in allen Modefarben von 8, 10, 11, 12, 15, 16mburger Leder- und Man r-Anzüge mit Wollfutter von 8, 9, 10, 12, 18, 18s
rbeits- Anzüge in Fünfkamm, Kaſſinett und Halbwolle von 6, 6, 7, 8, 9, 10

Prima Hamburger Lederhoſen in allen Farben von 5, 6, 7, 8 cPrima deutſche Lederhoſen, ſtärkſte Näharbeit von 21! 3, 4, 5 r
Prima Fünfkamm-Kaſſinet- und Zwirn-Hoſen von I 2, 2 3, aGute ſtarke Arbeitshoſen von 1.35Piquee-Weſten, Fracks und Kellner-Jacken in großer Auswahl zu den billigſten Preiſen.

Flicklappen werden gratis verabfolgt.
Wir unterhalten am hiesigen Platze Kein zweites Geschäfſt., er-

sehen das geehrte Publikum, um Verwechselungen zu vermeiden,
genau auf Firma und Nummer zu gehten.

Grundprinzip der Konkurrenz Geſellſchaft:
Wegen Erſparung teurer Iadenmiete außergewöhnlich billige Preiſe

2) Größte Kuswahl, neueſte Mode, in allen Größen und Weiten.
3) Durch Jeitung bewährter Zuſchneider alle Facons und ſchönen Schnitt.
4) Großer Amſatz mit dem Kleinſten Nutzen

Einzel-Verkauf zu wirklichen Fabrik-Preiſen.
Bei der Neuorganiſation haben wir ſtrenge Reellität uns zur beſonderen Aufgabe gemacht, und um

das geehrte Publikum vor Uebervorteilung zu wahren, iſt auf jedem Stück Ware der billigſte Verkaufspreis
in deutlich erkennbaren roten Zahlen und Druckſchrift verzeichnet und kann ein Abzug, in welcher Form
derſelbe auch verlangt werden ſollte, nicht ſtattfinden.

Halleſche Konkurrenz Geſellſcha
in Firma: Mayer Co., Halle.
W eine Treppe hoch B. 5 Leipzigerſtraße 5

Für Wiederverkäufer günstiger GelegenheitsKauf.
5 Leipzigerſtraße 5

Auch Sonntags geöffnet.

Redaktion von Rich. JIlge, Verlag von Aug. Groß, Druck von Benthin Comp., ſämtlich in Halle a. S. Hierzu 1 Beilage.
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1. Beilage zum Volksblatt für Halle u. den Saalkreis.

Wie ſich die großen Herren vergnügen.
Das Berliner Volksblatt ſchreibt: Ueber die Sau

3 welche am letzten Freitag im Grunewald ſtattge-
nden hat, waren uns von einem Berichterſtatter

Mitteilungen acht worden, die uns ſo ungluaublich
erſchienen, wir zunächſt abwarten wollten, was
die „ſtaatserhaltenden“ organe über dieſes Weid
mannsver der „Edelſten der Nation“ berichten
würden. Dieſer Bericht liegt uns nun in einer gegen
ſonſtige Schilderungen dieſer Art ganz auffälligen
Dürftigkeit vor und wir müſſen dennoch annehmen,
daß in dieſem „ſtaatserhaltenden“ Bericht mit Fleiß
das verſchwiegen iſt, was unſer Berichterſtatter uns
mitteilt.

Um dem Leſer zu ermöglichen, ſein Urteil aus dem
erwähnten Jagdbericht und der Mitteilung des Be-
ne es ſich ſelbſt zu bilden, laſſen wir beide

olgen.
ie „Voſſiſche Zeitung“, wie auch die „Kreuz-

Zeitung enthalten dem gleichen Bericht; wir laſſen den
Wortlaut des KreuzZeitungsberichts folgen, damit unſere
Leſer ſich einmal überzeugen, welche Schwierigkeiten
ſo einer modernen ſtaatserhaltenden Redaktion durch
die richtige Titulatur allein ſchon verurſacht werden.
Die „Kreuz-Zeitung“ ſchreibt

Die heutige Parforcejagd, welche unter Leitung Sr.K. H. des Peiwgen Friedrich Leopold von Preußen im

Grunewald ſtattfand, wurde von Sr. K. H. dem Her-
zog von Connaught, Sr. H. dem Erbprinzen von Mei-
ningen, J. K. H. der Erbprinzeſſin von Meiningen,
Sr. Großherzogl. Hoheit dem Prinzen Max von Baden,
Sr. Hoheit dem Herzog von Altenburg und Sr. Durch-

laucht dem Prinzen von Hohenzollern mitgeritten.
Nach ſcharfem Galopp von 15 Minuten wurde Halali
geblaſen. Leutnant v. Burgsdorff vom 3. GardeRegi-
ment z. F. und Leutnant v. Senden I. vom 1. Garde-
Dragoner Regiment hoben aus und Se. K. H. Prinz
Friedrich Leopold gaben den Fang. 92 Brüche wurden
verteilt. Jm Jagdfelde befanden ſich auch die Gräfin

ohenau, Frau v. Berger, Frau v. Plüskow, ſowieJene v. Roſenberg.

Dagegen ſchreibt nun unſer Berichterſtatter folgendes:
Herrlicher Sonnenſchein lag am Freitag über dem

Grunewald.
Von der gleichnamigen Station der Eiſenbahn und

von Halenſee kamen Scharen von Spaziergängern,
um ſich die gegen Mittag Sauhatz anzuſehen;
auch fehlte es nicht an den Radaumachern, denen man
im Sommer öfter hier im Freien zu begegnen pflegt.
Heute ſind es einige Schankwirte, bei denen Reitknechte,
Offiziersburſchen und andere Spezialitäten herrſchaft
licher Dienerſchaft zu verkehren pflegen und die von
dieſen ihren Gäſten erfahren haben, daß heute bei der
„Parforcejagd“ (ſo heißt die Sauhatz nämlich im
modernen Salondeutſch) ganz beſonders etwas los ſein
werde. Dieſe Kneipgenies vollführen nun einen tollen
Spektakel, ſo daß man ihnen gern aus dem Wege
geht, was aber nicht verhindert, daß man vom Sau-
garten, wo das zu ſetzende Wild ſorgfältig „friſiert“,
in einem Hocken gehalten wird, wieder mit ihnen zu
ſammentrifft.

Ich ſagte, ſorgfältig „friſiert“, und in der That hat
das hier in einen engen Raum eingeſchloſſene Borſten
tier für ſeinen heutigen letzten Gang beſonders Toilette
gemacht, man hat ihm nämlich ſorgfältig die beiden

ausgebrochen. Jch glaube nicht, daß die Herren
ardeoffiziere, die an ſolcher Jagd teil nehmen, um

ihre Waden beſorgt ſind, denn dazu haben ſie keinen
Grund.

Gegen 1 Uhr ſammelten ſich etwa 90 Jagdreiter,
ſämtlich in roten Röcken, was bei einem Verſammlungs
Berichterſtatter, der während der ganzen Dauer des

als ſolcher thätig war, ein geradezu
unheimliches Gefühl erweckt; dies Gefühl wird noch er
höht durch die Ankunft mehrerer Gensdarmen. Wie
leicht hätten ſich dieſe Leute irren und dieſe Verſamm-
lung auflöſen könnenBald kam auch die Meute, eine Herde prächtiger

Hunde, geleitet von zwei höheren, berittenen Lakaien,
Piköre genannt. Jn einiger Entfernung von dem Sau-
gatter hielt die ganze Jagdgeſellſchaft. Auf Anordnung
des Leiters der Jagd wird die Thür zu dem Hocken
der Jagdſau geöffnet. Aber dieſe hat gar keine Luſt,
herauszukommen; erſt als einige Arbeiter mit gewaltiger
Peitſche das Tier bearbeiten, geht dasſelbe hinaus.
Rechts vor der Ausgangstür brennt cin hoher Holz
haufen, der das Tier verhindern ſoll, ſich dorthin zu
wenden; dieſe Vorſicht iſt aber unnötig, denn vor dem

uer hat die Rotte ſkandalierender Berliner Budiker
ufſtellung genommen, und da geht ſo leicht keine Sau

entlang. Das Tier wendet ſich alſo nach links und
läuft im ſchnellen Lauf den geraden dere entlang,gefolgt von dem reitenden Pitor, der ſich überzeugt,

welchen Weg das Tier nimmt. Dagſelbe iſt dicht bei

Halle
der Ausgangsthür über einen ſauber gehackten Weg ge
rannt und die ſpitzen Zehen haben dort leicht Eindruck
hinterlaſſen. Dieſe wichtige Stelle, welche mit einem

chtenbruch bedeckt wird, hüten zwei Gensdarmen zu
ferde. Hier ſollen nämlich nach einigen Minuten die
unde angelegt werden. Doch es kam anders!
Während die Menge harrend bei der friſch „ver

brochenen Fährte“ ſtand und den Moment erwartete,
wo die Hunde hier angelegt werden ſollten, erſchien
die freigelaſſene Sau plötzlich wieder in Sicht und ging
direkt durch die Menſchenmenge und an dem Feuer
vorbei nach dem Hocken zurück, aus dem es heraus-
gejagt worden war. Das Tier hatte hier im Sau-
garten Junge gehabt und ſo wurde es ihm ſchwer, dieſe
Stelle aufzugeben. Vorſichtig aber hatte man die Thür
geſchloſſen und ſo blieb dem Schwarzrock nichts anderes
übrig, als nach dem nahen Pechſee zu flüchten dabei
S er aber ſo nahe an die Hunde, daß dieſe im

ngeſicht des Wildes nicht mehr zu halten waren,
ſondern ſich auf die Sau ſtürzten und dieſelbe wenige
Schritte am Halteplatz der Jagdgeſellſchaſt feſt hielten.

Ein im höchſten Maße widerwärtiges Schauſpiel
bot ſich nun den Blicken der Zuſchauer. Während
etwa 80 Hunde das Schwein feſt hielten und zu
Schanden biſſen, nahte die Jagdgeſellſchaft. Die Piköre
ſaßen ab und trieben die Hunde von dem zuckend am
Boden liegenden Tier. Heulend zog ſich die gierige
Meute vor den Peitſchenſchlägen der Piköre zurück,
mit blutigen Schnauzen, an denen die Borſten des zer-
biſſenen Wildes klebten.

Jetzt treten von der Jagdgeſellſchaft einige hervor;
während der eine das zuckende Tier beim Hinterbein
ergriff, ſtieß der andere das lange Jagdmeſſer tief in
die Weiche des Schweines. Dieſes machte noch einige
letzte Anſtrengungen, zu laufen einige Fußtritte auf
den Kopf drücken es an den Boden zurück und unter
den Muskelkrämpfen, welche bei Verblutungen eintreten,
verendet das Tier.

Während dieſer Zeit umſteht die hohe Jagdgeſell-
ſchaft in reſpektvoller Entfernung das verendende Tier
und ſieht der Jagd und Schlachtarbeit ſchweigend zu;
nur die Stimme des Gensdarmen zu dem vordringenden
Publikum hört man: „Zurück bis hinter der Dame“!

Die Dame zu Pferde hat allerdings Mühe, ihren
Gaul zu zügeln derſelbe ſcheint mehr geſunde Em-
pfindung zu haben, als mancher andere Teilnehmer
der Jagdgeſellſchaft. Er dreht dem blutigen Schau
ſpiel mit großer Hartnäckigkeit den Rücken zu und läßt
ſich auch durch Peitſche und Zügel nicht recht zu den
vornehmen Jagdgebräuchen erziehen.

Die Jagdgeſellſchaft war von dieſem Jagen noch
nicht befriedigt und es wurde ein zweites Schwein
freigelaſſen. Dasſelbe nahm den gleichen Weg wie
das erſte, indem es wieder nach dem Hocken zurück
wollte, hierbei aber von der Jagdgeſellſchaft durch
lautes Halloh zurückgetrieben wurde.
wo es ſich wieder nach dem Walde zuwendete, legte
man die Hunde an. Was aus der zweiten Jagd ge-
worden, weiß ich nicht; es ſchien mir aber, als ob die
Hunde durch die beiden vorhandenen Spuren irre
wurden. Möglich, daß ſie das zweite Schwein auf
fanden und auch dieſes Tier ebenſo gemordet wurde,
wie das erſte.

Wir überlaſſen unſeren Leſern, ſich die beiden Be
richte zuſammenzureimen. Auf die kulturelle, die ſitt
liche und die ſtrafrechtliche Seite ſolcher Hetzjagden
kommen wir vielleicht ein andermal ausführlicher
zurück.

Von der itterlichen Tapferkeit unſerer Sauhetzer
im Grunewald finden wir noch folgendes ergötzliche
Stück in den Zeitungen

„Die letzte Hubertusjagd bei Potsdam hatte einen
kleinen Haken. Die Spur der zuerſt in Freiheit ge
ſetzten Sau war der Meute entſchwunden, weshalb ſchnell
noch ein Wildſchwein losgelaſſen wurde. Das Gros
der Rotröcke, ſowie die meiſten Jäger folgten nun
dieſem zweiten Wilde, während die Verfolgung des er
ſteren nur einige Hunde und drei Jagdreiter, ohne
Piköre, aufgenommen hatten. Die Sau Nr. 1 wurde
auch von den Hunden geſtellt, war aber durch zahl
reiche Biſſe derartig wütend gemacht, daß keiner der
Jäger ſich herantraute. Da kam des Weges ein
Schlächtermeiſter gefahren, welcher von den rotbefrackten
Jägern gefragt wurde, ob er es wohl übernehmen würde,
der Sau den Todesſtoß zu geben. Der Meiſter erklärte
ſich ſofort bereit, krempelte die Hemdärmel auf, bin
mit ſeinem Schlachtemeſſer auf die Sau los und ga
derſelben nach allen Regeln ſeiner Kunſt den Todesſtoß.
Triumphierend zog er dann ſeines Weges weiter.

Man ſtelle ſich die Don Quixote's vor: eine Anzahl
wütender Hunde beißt das arme Tier dreiviertel zu
Tode dem gefährlichen Jagdwild ſind vorher ſorgſam
die Zähne ausgebrochen; drei bewaffnete „Kavaliere“
ſind zur Stelle „trauen ſich aber nicht ran“, wie
der Berliner ſagt, ſchließlich muß ein biederer Fleiſcher

S., Sonntag den 23. November 1890.

An der Stelle,

I. Jahrg.
die Sau abſtechen, um nur die Köckritze und Lüderitzevon ihrer t zu befreien! Und das nennen dieſe

Hoſenmätze „ritterlichen Sport“ treiben.

Die Juvaliden- und Kktersverſorgung.
(Fortſetzung.)

Was entſtehen den Arbeitern hieraus
für Nachteile?

Die Nachteile für den Arbeiter, die daraus entſtehen,
daß eine ſolche Anforderung geſtellt iſt, um die dauernde
er erfahren nachzuweiſen, ſind ſehr groß und
chwer.

Ein Arbeiter, der in ſeiner vollen Manneskraft,
vielleicht bis zum 40. Lebensjahre, einen hohen Ver-
dienſt hatte, wird ſchwächer und erhält jetzt nur ſchwer
Arbeit. Er muß billiger arbeiten. Er ſteuerte bisher
zur VI. Klaſſe, nun kommt er in die III. Klaſſe. So
wie ſeine Arbeitskraft abnimmt, nimmt der Lohn ab,
damit rückt der Arbeiter noch tiefer, er kommt zur
II. und wohl gar zur I. Lohnklaſſe herab. Damit
ſinkt aber auch die Grenze tiefer, bis zu welcher er
arbeitsunfähig werden muß, um die Jnvalidenrente zu
erhalten.

Jn dem oben ausgerechneten Falle wäre, wenn der
Arbeiter 5 Jahre lang in die I. Klaſſe geſteuert hätte,
der Verdienſt an der Grenze der Erwerbsfähigkeit nur
noch 300 dividiert durch 6 50 und dazu wie oben
100 M., alſo 150 M. Jahresverdienſt, der zum Unter
halt in einer größeren Stadt lange nicht mehr aus-
reicht; dennoch iſt der Arbeiter, ſo lange noch die
Möglichkeit vorhanden iſt, daß er dieſe Summe ver
dienen könnte, nicht berechtigt, die Jnvalidenrente zu
erheben.

Nach welchen Sätzen werden die Renten
und die Beiträge berechnet?

Die Arbeiter werden nach ihren Arbeitsverdienſte in
vier Lohnklaſſen eingeteilt.

Es gehören zur
I. Lohnklaſſe alle Arbeiter, die 350 M. und

weniger jährlich verdienen zur
II. Lohnklaſſe, die von 350 bis 550 M. zur

III. Lohnklaſſe, die von 550 bis 850 M. zur
IV. Lohnklaſſe, die mehr als 850 M. verdienen.

Dieſe Klaſſen werden zur Beſtimmung der Erwerbs-
unfähigkeit und der Renten mit folgenden Durchſchnitts
ſätzen eingeführt:

für die I. Lohnklaſſe mit 300 M.
II. Lohnklaſſe 500

III. Lohnklaſſe 720
IV. Lohnklaſſe 960

Wie wird feſtgeſtellt, zu welcher Lohn-
klaſſe ein Arbeiter gehört?

Es iſt hierbei nicht der wirklich verdiente Lohn maß-
gebend, ſondern der Unternehmer und der Arbeiter
können ſich beliebig darüber einigen, in welcher Lohn-
klaſſe der letztere verſichert wird.

Welcher Betrag des Jahresverdienſtes
wird angenommen, wenn eine ſolche Eini-
gung nicht ſtattfindet?

1. Für Land und forſtwirtſchaftliche Arbeiter, die
nicht Mitglieder einer Orts, Betriebs, Fabrik-, Bau
oder Jnnungs-Krankenkaſſe ſind, der durchſchnittliche
Jahresverdienſt, der von der höheren Verwaltungs-
behörde feſtgeſetzt wird.

2. Für Seeleute und bei der Seeſchifffahrt beſchäftigte
Perſonen der Durchſchnittsbetrag des Jahresverdienſtes,
der vom Reichskanzler, beziehungsweiſe von der höheren
Verwaltungsbehörde feſtgeſetzt wird.

3. Für Bergleute und Mitglieder einer Knapp-
ſchaftskaſſe der 300fache Betrag des vom Knappſchafts-
kaſſenvorſtande feſtzuſetzenden durchſchnittlichen Arbeits
verdienſtes.

4. Für Mitglieder der Orts-, Betriebs, Fabrik-,
Bau oder Jnnungs- Krankenkaſſen der 300fache Betrag
des für ihre Kaſſe maßgebenden durchſchnittlichen
Tagelohnes.

H. Für alle anderen Arbeiter, die nicht zu einer der
vorgenannten Krankenkaſſen gehören, alſo auch für die
Mitglieder der freien Hilfskaſſen der 300fache Betrag
des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter,
wie er auch von der Behörde laut S 8 des Kranken
verſicherungsgeſetzes für den Beſchäftigungsort feſt

geſetzt iſt. (Fortſetzung folgt.)
Gerichtsverhandlungen.

Dan zig Prozeß Wehr Dritter Tag. Erſter Staats
anwalt Weichert: Der Angeklagte Wehr hat in einer Weiſe
gehandelt, die man unter anderen Umſtänden mit dem Worte

t“ bezeichnen könnte. Die Handlungsweiſe des Angeklagten
aber auch noch eine andere Seite. Sie hat eineWehr

eunruhigung in der Oeffentlichkeit hervorgerufen und
eeignet, das Rechtsbe wußtſein im Volke in hohem

aße zu erſchüttern. Die Handlungsweiſe des Ang
S ſeiner hohen amtlichen und geſellſchaftlichen

tellung eine ſo ſchwere, daß ich der Ueberzeugung bin, nur



der Spruch eines deutſchen Gerichtshofes kann hier beruhigend
wirken. Wehr ſcheint die Tradition der preußiſchen und
deutſchen Beamten vollſtändig außer acht gelaſſen zu haben.
Er hatte vollſtändig vergeſſen, welche Amtspflichten er zu üben
hatte und hat ſeine hohe amtliche Stellung lediglich als
milchende Kuh betrachtet. Jch verkenne nicht, daß Wehr
ein ſehr tüchtiger, umſichtiger Beamter geweſen iſt, aber die
Liſtisen Gaben, die ihm Gott verliehen, hat er mißbraucht.

ein Charakter ſteht nicht auf derſelben Stufe mit ſeinen
iſtigen Fähigkeiten. Der Staatsanwalt erörtert die bekannten
nzelheiten und fährt fort: Es ſteht feſt, daß Wehr, unter

Mißbrauch ſeines Amtes, Verleitung zur Unterſchlagung und
Untreue beging und, da er die Darlehne der Provinz an Holtz
in ſeiner Eigenſchaft als Beamter ausgezahlt, ſich auch der
paſſiven Beſtechung ſchuldig gemacht hat. Ehe ich zum Straf-
antrag betreffs dieſes Punktes übergehe, will ich hervorheben,
daß Holtz ein ſehr gewandter und umſichtiger Geſchäftsmann
iſt, der die Tragweite ſeiner Handlungsweiſe wohl zu ermeſſen
vermochte. Jch beantrage gegen Holtz wegen Unterſchlagung
und Untreue eine Gefängnisſtrafe von ſechs Monaten, wegenjeder aktiven Beſtechung fur jeden einzelnen Fall drei Monate

Sefängnis, gegen Wehr wegen der Verleitung zur Unter
ſchlagung und Untreue und der paſſiven Beſtechung in jedem
einzelnen Falle je 6 Monate Gefängnis. Es kann ferner
keinem Zweifel unterliegen, daß die ſtatutenwidrigen viertel

jährlichen Vorausbezahlungen des Gehalts und die aus der
Landes hauptkaſſe entnommenen Vorſchüſſe betrügeriſche Hand
lungen geweſen ſind. Geſchädigt durch dieſe Handlungsweiſe
des Wehr iſt die Provinz. Jch beantrage wegen der viertel
jährlichen Vorausbezahlung des Gehalts für jeden einzelnen
Fall je zwei Monate Gefängnis, für die entnommenen Vor-
ſchüſſe je 6 Monate Gefängnis. Der Staatsanwalt beleuchtet
alsdann in eingehender Weiſe die weiteren Betrugsfälle und
die paſſive Beſtechung, beziehungsweiſe Verleitung zu dem
letzteren Vergehen.

Der Staatsanwalt hält die Klage in allen dieſen Punkten,
mit Ausnahme des Falles Sohr, in welchem er die Freiſprechung
beantragt, aufrecht. Er beantragt betreffs des Falles Heide
brecht wegen Betruges 3 Monate, betreffs des Falles Fey wegen
desſelben Vergehens 5 Monate Gefängnis. Wegen der in dem
Falle Schleimer begangenen paſſiven Beſtechung, deren Aus
führung nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zweifel
haft ſei, beantragte er ſechs Monate Gefängnis. Gegen Krispin,
der der Verleitung zur paſſiven Beſtechung überführt ſei, be
antragte er eine Geldſtrafe von 200 M., event. 20 Tage Ge-
fängnis. Wegen der Verleitung zur Unterſchlagung und Un-
treue beantragte er gegen Wehr außerdem für jeden einzelnen
Fall eine Geldſtrafe von je 200 M., event. je 20 Tage Ge
fängnis. Auf Grund des 8 74 des Straf-Geſetz-Buches be
antrage ich gegen Holtz eine Geſamtſtrafe von 1 Jahr 3 Mon.
Gefängnis. Von dem Antrage auf Aberkennung der bürger-
lichen Ehrenrechte n hme ich Abſtand, da Holtz ſich augenſchein
lich in einer Notlage befunden hat. Anders verhält es ſich
betreffs des r Wehr. Dieſem können mit Rückſicht
auf den argen Mißbrauch ſeiner hohen amtlichen Stellung
mildernde Umſtände keineswegs zur Seite ſtehen. Jch bean
trage gegen dieſen, außer der beantragten Geldſtrafe eine Ge
ſamtſumme von vier Jahren Gefängnis und Aber-
kennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf gleiche
Dauer. Zum Schluß will ich noch bemerken, daß Wehr mir
mehrfach eine Animoſität imputiert hat. Jch bemerke, daß ich
fern von jeder perſönlichen Animoſität bin und mich in dem
gegenwärtigen Falle lediglich von meiner Amtspflicht habe
leiten laſſen. Ich gebe mich aber der Hoffnung hin, der Ge
richtshof wird in Erwägung ziehen, daß ein hoher Beamter
in arger Weiſe ſein Amt mißbraucht hat und er
wird die auf dieſen Fall im Publikum mehrfach laut
ewordene Anſicht: „Die Kleinen hängt man und die
roßen läßt man laufen,“ durch ſeinen Urteilſpruch

widerlegen.
Die Verteidiger beantragen die Freiſprechung ſämtlicher

Angeklagten. Für Holtz wird u. a. geltend gemacht, er habe
nicht glauben können, daß ein Mann von der Stellung des
Landesdirektors ihn zu einer ſtrafbaren Handlung verleiten
würde. Der Verteidiger Wehrs meint, ſein Klient habe leicht
ſinnig, aber nicht verbrecheriſch gehandelt.

Unter größter Spannung des Publikums verkündet der
Landgerichtsdirektor Birnbaum, folgendes Erkenntnis:

er Gerichtshof iſt nach den Ergebniſſen der Beweisaufnahme
g der Ueberzeugung gelangt, daß der Angeklagte Holtz als

evollmächtigter der Ferſenauer Genoſſenſchaft anzuſehen iſt.
Der Vermögensverfall des Angeklagten Holtz und die inkorrekte
Buchführung legen wohl die Annahme nahe, daß er die ge-
ſamten 104 000 M., die er vom Provinzialhilfsfonds erhalten,
nicht vollſtändig für die Zwecke der Genoſſenſchaft verwendet
hat. Allein der bloße Umſtand, daß der Angeklagte die Ver
wendung der geſamten Summe nicht nachweiſen kann, macht
denſelben vielleicht zivilrechtlich haftbar, reicht aber zur ſtraf
rechtlichen Verurteilung nicht aus. Anders verhält es ſich aber
betreffs der an Wehr gegebenen Darlehne. Der Gerichtshof
hat angeſichts des Umſtandes, daß die zerrütteten Vermögens-verhältniſſe des Dr. Wehr, die ſchon t Anfang der 1870er
Jahre datieren, allgemein in der Provinz bekannt waren, die
Ueberzeugung gewonnen, daß auch Holtz davon Kenntnis ge
habt hat. Daß die Hergabe der Darlehne an Dr. Wehr im
Intereſſe der Genoſſenſchaft geſchehen, oder die Bewilligung
der Genoſſenſchaft gefunden haben würde, vermochte der Ge
richtshof nicht anzunehmen Ebenſowenig kann der Gerichts
hof die Anſicht des Verteidigers teilen, daß Holtz ſich die Her
gabe der Darlehne an Wehr nicht der Unterſchlagung ſchuldig
gemacht hat. Gewiß hat er das gethan. Der Gerichtshof iſt
jedoch der Meinung, daß Wehr ſich hierbei der Anſtiftung nicht
ſchuldig gemacht hat, da nicht er, ſondern Lehre mit Holtz
unterhandelt hat. Der Gerichtshof hat aber die Ueberzeugung
gewonnen, daß Wehr ſich in den erwähnten Fällen der Bei-
hilfe und der paſſiven Beſtechung ſchuldig gemacht hat. Was
die vierteljährliche Vorausbezahlung der Gehälter und die ent
nommenen Vorſchüſſe anlangt, ſo iſt der Gerichtshof wohl der
Meinung, daß dieſe Handlungsweiſe des Landesdircktors eine
ungeheuerliche war; allein der Gerichtshof mußte in dieſem
Falle auf Freiſprechung erkennen, da eine Jrrtumserregung
nicht vorliegt. Einmal hatte von der Manipulation des An
geklagten der HauptkaſſenRendant und der Landesrat und
wohl auch Mitglieder des Provinzial- Ausſchuſſes Kenntnis
Jch meine dabei ſpeziell den früheren Vorſitzenden des Pro
vinzial-Ausſchuſſes, Geh. RegierungsRat v. Winter. Der Ge
richtshof war aber auch andererſeits der Meinung, daß die
Möglichkeit, der Angeklagte habe mit dem Geh Rat v. Winter
über dieſe Angelegenheit wenigſtens geſprochen, nicht ausge
ſchloſſen iſt. Es kommt weiter in Betracht, daß das Vermögen
der Provinz, angeſichts des Umſtandes, daß, wie bekundet
worden, immer 200000 M. in der Handeshauptkaſſe zinslos
liegen, nicht geſchädigt worden iſt. Es iſt ferner erwogen daß
der Angeklagte glaubte, zu dieſer Handlung berechtigt zu ſein,
da er wähnte, eine exzeptionelle Stellung unter den Provinzial
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beamten r w. 3 und nicht unter einem Disziplinar
zu ſtehen. Der Gerichtshof h

W a Wicſe je als dem zulet angeführtricht t a ieſe e zuletzt ange ent. vteueſnen müſſen u der Betrugsfälle betreffs
Fey, Heidebrecht und Sohr mußte ebenfalls auf Freiſprechung
erkannt werden, da die Beweisaufnahme nicht ergeben hat,
daß die Zeugen ſich durch die Gehaltsanweiſung des Wehr zur

ergabe der Darlehne haben beſtimmen laſſen. Bezüglich des
les Schleimer hat der Angeklagte Wehr wohl wenig würdig

gehandelt, allein der Gerichtshof hat nicht die Ueberzeugung
gewinnen können, daß der Angeklagte die 1500 M. ſei es für
eine pflichtwidrige, ſei es für eine an ſich nicht pflichtwidrige,
in ſein Amt einſchlagende 975 verlangt hat. Aus dieſem
Grunde wut ſelbſtverſtändlich auch betreffs des Angeklagten
Krispin auf Freiſprechung erkannt werden Was das Straf
maß anlangt, ſo hat der Gerichtshof einmal die bisherige Un
beſcholtenheit des Angeklagten Holtz, andererſeits aber auch die
hohen veruntreuten Summen in Betracht gezogen. Bei Wehr
iſt bei der Strafabmeſſung einmal berückſichtigt worden, daß
er an der Spitze der Provinzialverwaltung ſtand, andererſeits,
daß er mehr leichtfertig als charakterlos gehandelt. Der Ge
richtshof hat in Berückſichtigung alles deſſen gegen vwegen Untreue und Unterſchlagung in ſechs Fallen au

eine Geſamtſtrafe von neun Monaten Gefängnis, gegen
Dr. Wehr wegen Beihilfe zur Untreue und Unter-
ſchlagung in ſechs Fällen und wegen paſſiver Beſtechung in
ſechs Fällen auf eine Geſamtſtrafe von einem Jahre Gefängnis,
unter Anrechnung von zehn Monaten auf die erlittene Unter
ſuchungshaft, erkannt. In allen übrigen Punkten iſt auf Frei-
ſprechung erkannt worden. Die Koſten ſind, ſoweit Verurteilung
erfolgt iſt, den verurteilten Angeklagten, ſoweit Freiſprechung
ergangen iſt, der Staatskaſſe zur Laſt zu legen. J

Auf Antrag des Verteidigers Rechtsanwalt Keruth beſchließt
der Gerichtshof: den Angeklagten Dr. Wehr ſofort aus der
Haft zu entlaſſen.

Frankfurt, 19. Nov. (Strafkammer.) Der Redakteur
der Frankfurter Volksſtimme“, der 28jährige, noch unbeſtrafte
Guſtav Hoch ſteht heute zum erſtenmale vor Gericht. Jm Zu
hörerraum hat ſich ein zahlreiches, zum Teil aus ſeinen Partei
genoſſen beſtehendes Publikum eingefunden. Der Antrag der
Staatsanwaltſchaft auf Ausſchluß der Oeffentlichkeit wird auf
Antrag des Verteidigers abgelehnt, weil eine Bedrohung der
öffentlichen Sicherheit, eine Schädigung der guten Sitte von der
Verhandlung nicht zu erwarten ſtehe. Es handelt ſich um einen
Preßprozeß wegen mehrerer, in dem Blatt erſchienener Artikel,
gegen deren Verleſung in der Oeffentlichkeit der Staatsanwalt
ebenfalls, aber vergebens, proteſtiert. Die Anklage lautet auf
Majeſtätsbeleidigung und Uebertretung des S 131 (Schmähung
von Staatseinrichtungen und Anordnungen der Obrigkeit), an
geblich begangen in den inkriminierten Artikeln in Nr. 201,
213, 214, 219 vom 2., 10., 16., 23. September d. J. In
Nr. 201 befindet ſich ein vom Angeklagten verfaßer Leitartikel
über die Sedanfeier, in den anderen aber Bemerkungen der
Redaktion über dem Angeklagten von anderen zugegangenen
Mitteilungen, worin eine Beleidigung des Kaiſers enthalten
ſein ſoll. Der Angeklagte leugnet, gegen das Geſetz gefehlt zu
haben. Er habe die Pflicht gehabt, die Mitteilungen ſeinen
Leſern nicht vorzuenthalten und als Redakteur zu gloſſieren.
Er habe weder die Abſicht zu beleidigen noch ſei Beleidigendes
geſchrieben. Der StaatsAnwalt fragt, ob Angeklagter als
Einjähriger gedient habe. Dieſer bejaht; er ſei als Gefreiter
entlaſſen. Der Staats-Anwalt fragt: ob H. einen Fahneneid
geleiſtet. Dieſer bejaht. Wie lange er in der Stadt ſei Seit
Anfang Mai. Ohne weitere Beweisaufnahme ſchreitet man
um Plaidoyer. Der StaatsAnwalt erläutert in dem ſeinigen,
aß der Angeklagte in dem unter hochtrabendem Titel erſcheinen

den Blatte nur ſcheinbar den Zweck verfolge, das Volksintereſſe
zu wahren. Die Artikel ſeien in ihrer Geſamtheit aufzufaſſen
Geiſtig ſtänden ſie auf der niedrigſten Stufe, an Gemeinheit
ſeien ſie erſten Ranges. Es atme aus jeder Zeile ein giftiger
Haß, nicht nur gegen einzelne R rnte des Staats, ſondern
gegen den Staat ſelbſt und den Kaiſer. Der Angeklagte ſei ein
durch und durch vaterlandsloſer Mann. Gift und Galle tropfe aus
dem, was er ſchreibt. Unwahr ſei, was er in dem Leitartikel über
den Urſprung des franzöſiſchen Krieges mitteile. Der Artikel
bezwecke nur, die große und blinde Menge anzulocken. Jnecſer Linie werde auf den „Militarismus“ losgegangen. Aber

das Militärweſen ſei ein Teil der durch die Verfaſſung ge
währleiſteten Staatseinrichtungen, und durch dieſe Entfſtellung
und Erdichtung von Thatſachen ſei hier in perfider Weiſe der
Regierung die Unterdrückung des Volkswillens zur Laſt gelegt.
Man wolle in gewiſſen Kreiſen des Volkes damit Unzufrieden
heit erregen, nicht in „beſſeren“ Kreiſen, denn auf „beſſere
Leute“ ſei ein ſolches „Jammerſtück“, wie der Artikel, ohne
Wirkung. Es ſoll den Eltern, „deren Söhne die Ehre haben,
des Kaiſers Rock zu tragen“, beigebracht werden, daß im
Militär durch die Behandlung der Soldaten deren Ehre und
Charakter geſchädigt werde. Das hätte Angeklagter als geweſenerSoldat beſſer wiſſen ſollen. Die Mannszucht im deutſchen

Militär ſei eine ſtraffe, aber muſtergültig und nur Mittel zu
dem Zweck, die Soldaten zu ehrliebenden Menſchen zu machen.
Das Militär erziehe ſelbſt im niedrigſten Soldaten ein beſon
ders feines Ehrgefühl, und nun werde behauptet, daß dies
Ehrgefühl und die moraliſche Kraft durch eine entwürdigende
Behandlung untergraben werde. Der Soldat habe ein Be-ſwerderecht und ſogar eine Beſchwerdepflicht: der Soldat ſei

nicht rechtlos gegenüber ſeinen Vorgeſetzten Bezüglich der
drei Fälle von Majeſtätsbeleidigung ſei es zweifellos, daß hier
einzelne Worte des Kaiſers in ſpöttiſcher Weiſe beleuchtet
wurden. Namentlich in Nr. 219 erſcheine das als eine ge
meine Perfidie, da ſelten ein Monarch ſo ſehr der Vater
ſeines Volkes geweſen iſt, wie gerade Kaiſer Wilhelm. Der
Angeklagte habe offenbar die Tendenz gehabt, ſeinem er
unbekannten Namen eine Bedeutung zu verſchaffen und ſich
als ein Opfer des Mutes hinzuſtellen. Die Artikel hätten
nur den Zweck, aufzuregen und zu hetzen. Der Staats
anwalt beantragt wegen 8 131 ein Jahr, wegen der
Kaiſerbeleidigung zwei Jahre. Der Verteidiger, Dr. Hold-
heim, iſt verwundert, daß der Staatsanwalt hier ſeine
Angriffe gegen die Geſinnung des Angeklagten und die
Tendenz ſeines Blattes richte. Als der Verteidiger dem
Staatsanwalt den Vorwurf des „Schimpfens“ macht, fährt dieſer
au, und wendet ſich an den Vorſitzenden. Der Verteidiger
verbittet ſich, vom Staatsanwalt unterbrochen zu werden. „Jch
habe nur von meinem ureigenſten Recht Gebrauch gemacht,“
ſagte der Staatsanwalt, „eine ſofortige Rektiſikation zu ver
anlaſſen.“ Dr. Holdheim: Er unterſtehe nicht dem Staats
anwalt und brauche ſich nicht von ihm unterbrechen zu laſſen.
Der Präſident erklärt: der Ausdruck des Verteidigers ſei nicht
korrekt geweſen. Dr. Holdheim: Er ſei der Erwartung geweſen,
daß nicht bloß in Volksverſammlungen, ſondern auch vor Ee-
richt ſolche Bezeichnungen wie „Reichs“ oder „Vaterlandefeind“
ein Ende haben werden. Sein Klient ſei überzeugter Anhänger
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der Sozialdemokratie und ſtrebe na

h en hen Wärgehendnennen um nener der St.A. aus dem Militarismus“ eine Sta
gemacht habe, während er nur ein Auswuchs des
weſens ſei. Redner weiſt auf die zahlreichen Soldatenmißhand-
lungen, auf die Behandlung der lmeiſter in der
auf Hauptmann er und Kurt Abel hin, die man ger
deshalb gemaßregelt, weil ſie Beſchwerden über Soldatenmiß-
handlungen vorbrachten. Es wird ev. die Vernehmung beider
beantragt. Ebenſo wenig als ſtaatliche Einrichtungen z maht.
ſei der Kaiſer beleidigt, denn eine Kritik ſtaatsrechtlicher Re
gierungshandlungen tangiere noch nicht die perſönliche Ehre
des Monarchen. Das Gericht erkennt wegen S 131 und wegen
Majeſtätsbeleidigung in einem Falle auf ein halbes Jahr, weil
man in dem Artikel über das Sedanfeſt, namentlich in dem
Paſſus, daß der Militarismus das Volksleben vergifte, eine
wiſſentliche Entſtellung von Thatſachen findet. Auch der Paſſus

über die re wird als eine wider beſſeresWiſſen vorgebrachte unwahre Behauptung angeſehen, namentlich
die, daß die Kriege zur Beſchäftigung der Heere unternommen
werden, um einen „Mordspatriotismus“ zu erzeugen. Jn den
Bemerkungen über die kaiſerlichen Reden wird bis auf eine
Stelle auch kein Vergehen gefunden. Dieſe betrifft das Be
dauern des Kaiſers über ein Arbeiter- Unglück. (Frkf. Ztg.)

Düſſeldorf. Jm Düſſeldorfer Geheimbund s-Prozeß,
einen Nachzügler des verfloſſenen Sozialiſtengeſetzes, fand am
Montag abend 7 Uhr die Urteilspublikation ſtatt. Es wurden
die Genoſſen Fiſcher, Fingler, Roßmüller und G. Heine zu je
einem Monat Gefängnis verurteilt, zwei weitere Angeklagte
aber freigeſprochen. Damit wird ſich nun hoffentlich auch der
Düſſeldorfer Sozialiſtentöter, Polizeikommiſſar Tilger, zufrieden
geben, und keine Geheimbundsprozeſſe per einfädeln. Er
läuft dann auch keine Gefahr mehr, beim Sozialiſtenfang im
Uebercifer geheime Aktenſtücke zu verlieren und damit ſich ſelbſt
und ſeine Vorgeſetzten mit zu blamieren.

Stadttheater zu Halle a. S.
Sonnabend den 22. November 1890.

70. Vorſtellung. 57. Abonnements Vorſtellung.
(Farbe: gelb.)

Anfang 7 Uhr. Ende nach 10 Uhr.

Meissner Porzellan
Pantomimiſches Ballet in 1 Akt nebſt einem Vorſpiel von

Jean Golinelli. Muſik von J. Hellmesberger jun.
Regie: Balletmeiſter Golinelli.

Hierauf:

Durchlaucht haben gerunht.
Luſtſpiel in 4 Akten von Fritz Brentano.

Sonntag den 23. November 1890 nachmittags 3 Uhr.
10. Fremden Vorſtellung. Bei halben Preiſen.

Maria Stuart.
Trauerſpiel in 5 Akten von Friedrich v. Schiller.

Eliſabeth, Königin von England Eleonore Mahr.
Maria Stuart, Königin von Schottland,

Gefangene in England Adele Rinald Pauli.
Robert Dudley, Graf von Leiceſter Rinald.
Georg Talbot, Graf von Shrewsbury Karl Rückert
Wilhelm Cecil, Baron von Burleigh,

Großſchatzmeiſter Robert Friedrich.
Graf von Kent Franz Krieg.Wilhelm Daviſon, Staatsſekretär Albert Herold.
Amias Paulet, Ritter, Hüter der Maria Adolf Schumacher.
Mortimer, ſein Neffe Ludwig Hofmann.Graf Aubespine, franzöſiſcher Geſandter Karl Brinkmann.
Graf Bellievre, außerordentlicher Bot

ſchafter von Frankreich Ludwig Engelmann
Okelly, Mortimers Freund Cäſar Markgraf.
Drugeon Drury, zweiter Hüter der Maria Gottfried Greger.
Melvil, ihr Haushofmeiſter Karl Friedau.
Hanna Kennedy, ihre Amme EmilieFriedauJeß.
Margaretha Kurl, ihre Kammerfrau Emeline Kreuzer.
t der Grafſchaft Arthur RungeOffizier der Leibwache nz Ebert.
Ein Page Lilly Dorbach.Burgoym, Leibarzt der Maria Gottfried Greger.

Franzöſiſche und engliſche Herren, Trabanten, Hofdiener
der Königin von England, Diener und Dienerinnen

der Königin von Schottland.
Zu dieſer Vorſtellung werden Schülerbillets ausgegeben.

Abends 7 Uhr.
71. Vorſtellung. 14. Vorſtellung außer Abonnement.

Tannmhäuser.
Große romantiſche Oper in 3 Akten von Richard Wagner.

Perſonen:
ermann, Landgraf von Thüringen uns Kellar.
nnhäuſer uſtav Staeven.Wolfram von Eſchenbach Leopold Demuth.

Walter von der elweide Georg KochJnglis.

Biterolf W Krieg.Heinrich, der Schreiber rl Brinkmann.Reimar, von Zweter Ludwig Engelmann.
Eliſabeth, Nichte des Landgrafen Bertha Prosky.

Venus Aliſe Gordon.Ein junger Hirt Louiſe Buttſchard.Erſter t r äe terweiter illi Dorbach.ritter Edelknabe l. Eindder,
Vierter rl. Waldmann.n Ritter, Grafen und Edelleute. Edelfrauen. Edel

Aeltere und jüngere Pilger. Sirenen. Najaden.
Nymphen. Bachantinnen. Schauplatz der Handlung. Erſter
Aufzug: Das Jnnere des Hörſelberges bei c ein Thal

vor der Wartburg. Aufzug: Auf der Wartburg.
Dritter Aufzug: Thal vor der Wartburg. Jm Anfange des

13. Jahrhunderts. Nach dem 1. und 2. Akt Pauſen.

Montag den 24. November 1890.
(Farbe: rot.)

ierauDorchlaueht haben geruht,
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in KRapotten, Sehmui en undTüehern, Striekjaeken, Jagd-
westen, Vnterhosen, Strämpfenund Handsgehuhen zu. bekannt eigenGroße Ausnahl e W Geiſtſtraße 70.

C. Leonharedt, t. M. Puchs,
Genossenschaſts- Buchdrucherei.

Dienstag den 25. November abends 8 Uhr
Die Abänderung geschieht zu gunsten anderer Versammlungen)

Mitglieder- Verſammlung
in Moritzs Reſtaurant, Harz 48b.

Tagesordnung: 1. Unterzeichnung der Statuten. 2. Bericht der Fünfer Kommiſſion.
3. Wahl des Aufſichtsrats. 4. Verſchiedenes.

Der proviſoriſche Vorſtand.
Neuanmeldungen werden entgegengenommen.

NB. Weitere Anmeldungen von Genoſſen werden jeden Tag bis auf weiteres in der
Expedition des „Volksblattes“ angenommen, und iſt Herr Groß nächſten Sonntag vormittag
ebenfalls zu dieſem Zwecke anweſend. D. O.

W Oeffentlicher
Tiſchler- Verſammlung

Montag den 24. Rovember abends 8 Ahr im „Hofjäger“.
Tagesordnung: 1. Vortrag Referent: Kollege Kloß aus Stuttgart. 2. Bericht der

Kommiſſion. 3. Wahl eines Delegierten zum Tiſchlerkongreß. 4. Verſchiedenes.
Die Kommiſſion.Groſe öffentliche grauen Verſammlung

Montag den 24. November abends 8 Uhr
im Saale des Hrn. Schade in Giebichenſtein.

2517] Der Einberufer.Verein Deutſcher Schuhmacher.
Montag den 24. November abends 8 Uhr in Faulmanns Reſtaurant

Versammlung.
Alle Kollegen (auch Nichtmitglieder) werden eingeladen.
„Vorführung des neuen patentierten Arbeitsſtänders für Schuhmacher“ von

ärzer Prunſch, Jena, durch den Vertreter der Firma Herrn Wilhelm Förster-
iebichenſtein, Wittekindſtraße 31. [2516NB. Bei letzterem kann der Arbeitsſtänder auch beim Gebrauch in Augenſchein ge

nommen werden Der Vorſtand.Ortskrankenkaſſe für Schneider zu Halle.
Montag den 24. Rovember abends 8 Uhr in Eſchepkes Reſtaurant, Markinsb. 5

W General Verſammlung.
Tages sordnung: I. Wahl der Rechnungsprüfungs Kommiſſion. 2. Wahl des Vorſtandes

Sämtliche Mitglieder und Intereſſenten werden dringend gebeten, pünktlich zu erſcheinen.

2503] Der Vorſtand.Achtung! Achtung!
Wir erſuchen die Kameraden, die rückſtändigen Monatsbeiträge

behufs Richtigſtellung der Bücher baldigſt zu entrichten.
Der Vorſtand des Vereins der Manurerarbeitsleute.

Die noch im Umlaufe befindlichen GeneralfondsLiſten müſſen
ſchleunigſt abgeliefert werden. Die Lohnkommiſſion.

Gerichtlicher Ausverkauf.
Die zur Julius Jonehim'ſchen Konkursmaſſe gehörigen Warenbeſtände

beſtehend aus

I Herren und Knaben Garderobe
(vorzugsweiſe befinden ſich noch darunter ein großer Poſten eehte Leder-
hosem) werden zu billigen Preiſen im Geſchäftslokale

Leipzigerstrasse 4 (2513

Franz Krug, Konkursverwalter.

Halleſche Puppenklinitkt

X X Syezial Puppen Handlung und
e Reparaturen Anſtalt,

[24am Leipziger Turm. 36 W

fortgeſetzt ausverkauft.

W

2 e e

Restaurant zur Guten Ruhe“
Geiststrasse 59.

Empfehle Freunden und Bekannten mein franzöſiſches und amerikaniſches Billard.Beim Ausſpielen von Bier kein Billardgeld. Das „Volksblatt“ liegt aus. e 877

M. Stollherg., Varbier und Reſtaurateur.
D. Zum JVaſteren Extra Zimmer.

d Gute Waſch-Seifen
und alle anderen Wäsehe- Artikel empfiehlt zu billigſten Preiſen [2510

Georg Zeisimg, ver r erinnre.

fallend billigen Preiſen.

Böhm. l
Eingang Ecke Rathausgaſſe

empfiehlt einen großen Poſten Bettfedernm u.
e Daunen, à Pfund um 20 Pfg. bis 1 Mk.

billiger wie jede Konkurrenz, desgleichen einen
großen Poſten Bettinletts, Bettzeuge,

Betttuehleinen, Barehent- Bett-
tüeher, Strohsäeke, Bettstellen mit Matratze zu wirklich 3

[2440

G. Jahme,
52,Poſtſtraße

VVVVV9
Freybergs Garten

Mein Saal
iſt im Dezember noch

P SsSonntage frei.
Paul Jahm.

Sonntag l 2509

die vereinigten Zwiebel-Klöſr
bei Albert.

Friedrichskron.
Albrechtſtr. 29. Albrechtſtr. 29.

Heute Sonnabend
W Kartoffelpuffer.

Das Volksblatt liegt aus.
2518)] Paul Dorenberg.

Zabels Restaurant
Bahnhofſtraße 21. [2508

Sonnabend Spirlabend.
Vereinszimmer mit Pianino ſteht zur

Verfügung. D. O.W. Schäge, Bier-Geschätt,
ZTwingerstrasse 24,

empfiehlt ſeine hieſigen und fremden Flaſchen-
biere. Jede Beſtellung frei Haus. [2097

Ein ſchönes Perrinslokal,
50 Perſonen faſſend, iſt noch einige Tage
frei. Auch für Sonntags Geſellſchaften ſehr

zu empfehlen. [2487Knopfs Restaurant
Trhalamtſtraße 10 an der Halle.

Hahns Restaurant
Magdeburgerſtraße 31

empfiehlt Freunden und Genoſſen ſeine freund
lichen Lokalitäten zur gefälligen Benutzung.

2456 i. HahnVereinszimmer mit Pianino zu vergeben.
Ein Gebett volle Betten 14 Mk.
ein Gebett à 17 Mk. [2455rote Betten für 25 Mt.

ſofort zu verkaufen
Krauſenſtraße 11, I. r.

Dir allerbeſten Preiſe
ahlt 1922und kauft jeden Koſten in altem Gold,

Silber, noch gut erhaltene Taſchen-
J uhren, Muſikwerke, Pianinos, Ge
wehre, Waffen, Stiefeln, Wäſche,
Vetten, Herrenkleider, Ueberzieher,
Mäntel, Pelze, ganze Nachlafſe,
Warenläger in. HerrenGarderobe,
Schuhwaren, Hüte u. Mützen e.
Renner, Erstes Halle-
sches grosses Ein- und

Verkaufs -Geschäft.
Leipzigerstrasse 44

im Laden.

Feizsgchem werden ſauber repariert bei Karl Böttner, Kiſchergaſe 41.

M

3 Halle a. S., jetztF. Dietze, Steine
an der Wuchererſtr. Ausführliche Beratung u.
Behandlung jeder Krankheitsart, täglich von
8--4 Uhr. Unzählige Erfolge von nah und
fern nachweislich. Brieflichen Anfragen bitte
10 Pfg. Marke beizufügen. [2512

franz Tejfölössy, Sorbmathermeifer

eröffnet heute einen
Wrihnachts Ausverkauf

um das große Lager zu räumen. [2465
Halle a. S., gr. Schlamm 10b, (Forelle).

C. Barthel,
Halle a. S., Herrenſtraße 23

2606] Eingang Liliengaſſe)
empfiehlt ſein Stofflager zur Anfertigung

gutſitzender Herrengarderobe
nach Maß zu ſehr ſoliden Preiſen.

C. Wagner
Malle a. S. gr. Ulrichstr. 227empfiehlt ſich [1336
zur Anfertigung J Herrengarderoben

aller
Stoff-Lager ſteht zu Dienſten.

5 Pfg. Barbieren 5 Pfg.
!6 Moritzthor 6! (2514

Daſelbſt Stieglitz, Finke, Hänfling, Zeiſig,Rotkehlchen, Kanarienhähne, Hirlins u z

Gut und dauerhaft gearbeitete5 Schuhwaren
empf. in gr. Ausw. zu ſol. Preiſen

Soiststr. 49, Otto Sohröder, seiststr. 45,

ſchräg gegenüber der Exped. des „Volksbl.“
47 freundliche und gesunde

Heinrien Oertel, Klempnermeiſter,

Geiststrasse 839, (1714
fiehlt Hänge, Tiſch- und Wandlampen,
owie alle Arten Dochte und Chlinder,

Haus und u e räte
etroleum per Liter 22 Pf.
eparaturen billigſt.

Kartoffeln.
Großen Vorrat Neuſtädter und Magnum

bonum zum Winterbedarf hält empfohlen

O. Heller2474] Steinweg 33, früher 27 d.
Rindfleiſch 65 Pf., Schweinefleiſch 70 Pf.,gehacktes 75 Pf., Hammel und Kulbnatz

60 Pf., Talg 50 Pf., Wurſt u. Speck 80 Pf.,
Fett 80 We Schmeer 75 Pf. [2485

E. Wehrmann, Wörmlitzerſtraße 39.
Eine j. Frau ſucht bald. Beſchäftigung im

Maſchinennähen j. Art für ein Geſchäft oder
privat und bittet um gefrte Aufträge. Näh.
zu erfragen in der Exp. d. Ztg. [250
2 dige Schlafſtellen offe
Anſtändige Schlafſtelle offen Töpferplan 6.
Möbl. Logis für 2 Herren Töpferplan 6.

Geiſtſtr. 51, Reſtaurant.
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Male a. S.

Größtes Spezial- Geſchäft der Drovinz Hachſen

in Herren- und Knaben-Garderoben.

Ein wertes Publikum
von Halle und Umgegend lade ich zur gefälligen Beſichtigung der in meinen 4 großen Schaufenſtern aus-
geſtellten Neuheiten ein und empfehle:

Winter- Paletots Kammgarn-Amzüge, Knaben- Anzüge
r Cheviot- Anzuge, und Knaben- PaletotsSchuwaloff- Paletots von 4 Mark an.an och und Jackett- Anzüge Fracks, Schlafröcke,

hohen T Momrol in Velour, Diagonal und den Kellner jacken, Jagdjoppen,
M in neueſten Stoffen und feinfter Ausführung neueſten Zorn ſeidene Weſten

zu billigſten Preiſen. von 18—-45 Mark. in größter Auswahl zu billigſten Preiſen.
Bestellungen nach Mass werden unter Leitung bewährter Kräfte bei sauberster Ausführung

za soliden Preisen ausgeführt.

e en ſee Vollohnghandimng Geiſtſtraße 18/19
ewpfiehlt ſeine geräumigen komſortabel eingerichteten Kokalitäten zur gefl. Benutzung. empfiehlt: Der wahre Jakob Nr. 113, Bauernkrieg Nr. 17, Neue Zeit

Hochfeine Biere, div. Weine. Vereinszimmer miien u Heft 7, Berliner Arbeiter Bibliothek über preußiſche Volkszuſtände,
t rank Arbeiter-Notiz-Kalender p. Stück 50 u. 75 Pf., Maſchinenbau-, Schloſſer

T T Eiſen und Metallgießer Kalender. Eine große Partie Dietzſchere Schriften iſt eingetroffen. Schillers, Göthes, Heines u. Leſſings WerkeAuf 3 2uk. 20 2fg. Rabatt ſind auf Lager. Zahlreichen Beſtellungen ſehen entgegen

e a n Jengpiel Ehbeling.Kolonial W gren Haus NB. Zu gleicher Zeit machen wir auf unſer aſſortiertes Lager von

Har; 11. Gebr. Brennecke, Har; 11. Zigarren und Tahack
aufmerkſam. D. O.Billigſte Preiſe. Streugſte Reelität. e vSonntag nachmittag nicht geöffnet. n Döllnitzer Moehl- Niederlage 3

o r T Halile: Geiststrasse 36,Landbrot ln e So ee eizen- und Roggenmehl, ſowie alle KoKnaben-Anzüge, Paletots nie ten e e e e egeee heeempfiehlt zu billigſten Preiſen 2193 1. Bölbergasse 1. ehe r w. WoAtr Hut wiiheim öden
Emaillierte Kochgeschirre

I en gros M Spezial-Geschäft R en dedail
Vabriklager- Verkauf.

Stets ein Lager von zirka 1000 Stück graßen Waſſer-Eimern, Stäüek s K. 50 P. Einen
großen Poſten prima Teller, kleine Stück 15 P. und große Stück 25 Pr. Auswahl in Aufwaſchäſchen,
großen und kleinen Töpfen, Bratpfannen, Kaffeekochern, Keſſeln und Kaffeekannen, Waſchbecken, Nacht-geſchirren, Tellern, Taſſen, Henkeltöpfen, Fiſchkeſſeln, Melt- und Milcheimern, Wilchſatten 2c. und ver

kaufe ich nur nach Gewicht. [1760Nach Gewicht stellen sich die Preise à Pfund 75 pf an ch ſühre nur gutesfabrikat, Garantiebedeutend billiger als nach Stück. C. 3 aufjedes Stück, Umtausch gestattet.

BRester Gelegenheitskauf aueh für die weniger hbemittelten Hausfrauen, stieh eine sau—bere, halthare und
billige Kücheneinriehtung anzusaehnaſſfen.

Durch vorteilhaften Kauf eines großen Lagers von Meſſern und Gabeln, Hacke und Wiegemeſſern bin ich in der angenehmen Lage, bedeutend unter l
Preis zu verkaufen, und mache hierauf die Herren Hotelbeſitzer und Reſtaurateure beſonders aufmerkſam.A. Kersten Nacht., Jnhaber: Julius Gattel,

83 Leipzigerstrasse 83 20 Geiststrasse 20(vis-à-vis dem Leipziger Thurm). Fernſprecher 482. (neben der Adler Apotheke).
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